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Feststellungen zum Betrieb Ihle GmbH & Co KG, Friedberg  
 
Betrieb:  Ihle GmbH & Co.KG 
  Dr.-Balthasar-Hubmaier-Str. 6 
  86316 Friedberg 
 
Aktenzeichen:  SE-2617-300-60-V10 
Datum der Kontrolle:          05.04.2013  
Beginn:         09.50 Uhr  
Ende:                                    13.30 Uhr 
 
 
Zusammenfassung 
 
Bei der am 05.04.2013 durchgeführten Betriebskontrolle handelt es sich um eine 
anlassbezogene Kontrolle wegen Fremdkörper. Produktion und Dokumentation wur-
den ausschließlich in den für den Fremdkörpervorfall relevanten Bereichen überprüft. 
 
Bei dem festgestellten Fremdkörper handelt es sich um handelsüblichen transparen-
ten, breiten Klebestreifen wie er in Haushalt und Industrie massenhaft verwendet 
wird. Das bei der Firma Ihle verwendete durchsichtige Klebeband ist in Materialoptik 
(Struktur / Dicke) und Breite mit dem Fremdkörperfund vergleichbar.  
Da der Fremdkörper sich im Kernbereich des Brotes befunden hat, sind die Konta-
minationsquellen auf die Produktionsschritte vor dem Backprozess beschränkt. 
 
Die eingesehenen Produktionsunterlagen weisen keine Hinweise auf eine Fremdkör-
perproblematik auf. Auch der Firma Ihle sind bis dato keine Reklamationen bezüglich 
der beanstandeten Charge bekannt. Da transparentes Klebeband in der Produkti-
onshalle verwendet wird – wenn auch in räumlichem Abstand - kann eine Kontami-
nation des Produktes durch unsachgemäßes Verhalten nicht ausgeschlossen wer-
den. Auch besteht die Möglichkeit, dass das Klebeband bereits in einem der verwen-
deten Rohstoffe enthalten war. Momentan ist bezüglich der beanstandeten Charge 
wahrscheinlich von einem Einzelfall auszugehen. 
 
Bei der Produktionsbegehung wurden allerdings diverse Eintragsquellen für eine 
Kontamination von Rohstoffen und Halbfertigfabrikaten gefunden. Diese reichen von 
Rückständen von blauem Klebeband an Wänden, herumliegenden farblosen Klebe-
bandresten im Bereitstellungslager, sich ablösenden Schildern bis hin zu schadhaf-
ten Anlagen.  
Besonders hervorzuheben sind dabei die großflächig beschädigten Lamellen eines 
Kühlaggregates in einem Produktkühlraum. Die Metallteile haften z.T. nur noch lo-
cker an den Lamellen. Seitlich darunter stehen offene Wannen mit Rohstoffen. 
 
Die im Betrieb eingesehene Fremdkörperstatistik der letzten sechs Monate zeigt, 
dass sich die Reklamationen hauptsächlich auf Plastikteile inklusive Folien und Stei-
ne konzentrieren. 
 
Die im Betrieb festgestellten Mängel und die Ergebnisse der Fremdkörperstatistik 
weisen darauf hin, dass die Schulungen bezüglich der Thematik Fremdkörperkonta-
mination noch nicht ausreichend greifen.  Hier sind die Qualitätssicherung und Pro-
duktion gemeinsam gefordert die Mitarbeiter stärker zu sensibilisieren und zu moti-
vieren. Auch bei den Technikmitarbeitern muss die Gefährdung durch sich ablösen-
de Anlagenteile, Verschleiss, defekte Anlagenteile stärker in den Blickpunkt gerückt 
werden. Zu allererst ist auch die Basishygiene zu optimieren, damit beispielsweise 
herumhängende Klebebänder nicht vorkommen.   
 
Durch die vielfältigen Verarbeitungsprozesse, die offenen Produktionslinien und die 
Größe / Auslastung des Unternehmens ist eine latente Gefährdung durch Fremdkör-
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per zwar nicht auszuschließen. Die vorgefundenen Schwachstellen und die statisti-
sche Auswertung der Fremdkörperreklamationen zeigen aber deutlich, dass die 
Thematik wieder aufgegriffen werden muss. Hier sind insbesondere die Mitarbeiter 
des HACCP-Teams gefordert das Konzept / die Gefahrenanalyse erneut zu prüfen 
und ggf. neue Wege zur Gefahrenminimierung einzuschlagen.    
 
Probenahme: Im Rahmen der Kontrolle wurden keine Proben genommen. 
 
 
Zitierte Rechtsvorschriften 
 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1) zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 219/2009 vom 11. März 2009 (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 109). 
 
 
Feststellungen und rechtliche Beurteilung: 
 
Kontrollbereich Produktion 
Kontrollbereich Dokumentenprüfung, Eigenkontrollsystem 
 
 
Herstellung von Gourmetbrot: 
 
Teigbereitung: 
 
Es wird ein sogenanntes Quellstück hergestellt. 
Dazu werden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die für die Brotherstellung benötigten Rohstoffe werden zum Teil als Sackware an-
geliefert, wobei die Säcke z.T. selbst aus Kunststoff (Salz) bestehen oder ein Kunst-
stoffinlay vorhanden ist. Roggenmehl wird beispielsweise als Silo- und Sackware 
verwendet. Der Sauerteig ist bei der betroffenen Charge bereits am Sonntag ange-
setzt worden.  
 
Im Unternehmen etablierte, übliche Verfahrensweisen im Umgang mit Klebeband:  

 
1. Im Rohstofflager und Bereitstellungslager darf vom Personal ausschließlich 

blaues Klebeband verwendet werden. Sofern Beschädigungen vorliegen oder 
bei Probenahmen, werden die Säcke mit blauem Band geklebt. 
Rohstoffsäcke werden auf einem Tisch mittels einem Messer per Hand seit-
lich aufgeschnitten und der Sack direkt in den darunter stehenden Roh-
stoffcontainer entleert. 
Rohstoffsäcke sind grundsätzlich vollständig zu entleeren, momentan nicht 
benötigte Mengen in abgedeckte Rohstoffcontainer umzufüllen.  
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2. In der Halle 2 wird im relevanten Teilbereich Mischerei kein transparentes 
Klebeband verwendet. Ein Einsatz des Klebebandes erfolgt in einem deutlich 
entfernten Teilbereich der Halle 2. 
 

3. Im Gang vor der Halle 2 werden die transparenten und blauen Klebebänder 
für jeden Mitarbeiter zugänglich gelagert. 

 
4. Provisorien: Im Produktionsbereich angebrachte Provisorien sind in einer 

Übersichtstabelle zu dokumentieren. 
 
 
Kontrollbereich Produktion 
 
Dieser Kontrollbereich umfasst folgende Teilbereiche: Rohstofflager im ersten Stock, 
Bereitstellungslager, Halle 2 – Mischerei, Hefekühllager  
 

Teilbereich Rohstofflager im ersten Stock 

Feststellungen 

Gemäß den Anweisungen des Unternehmens werden im Rohstofflager ausschließ-
lich blaues Klebeband verwendet. 

1. Ein leicht beschädigter Rohstoffsack ist mit durchsichtigem Klebeband ver-
klebt. 

2. Ein angebrochener, nicht ausreichend verschlossener Rohstoffsack befindet 
sich im Lager. 

Beurteilung 

1. Hinweis: Rohstoffe und alle Zutaten, die in einem Lebensmittelunternehmen 
vorrätig gehalten werden, sind gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX 
Nr. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 so zu lagern, dass gesundheitsgefährdender 
Verderb verhindert wird und Schutz vor Kontamination gewährleistet ist. Der 
Sack wurde vermutlich schon beim Rohstofflieferanten geklebt.  

2. Hinweis: Die selbst eingeführten Verfahrensanweisungen werden nicht kon-
sequent eingehalten, da sonst ein teilentleerter Sack nicht vorkommen dürf-
te. Eine Nachschulung der Mitarbeiter erscheint im Hinblick auf die unter 
Beurteilung Punkt 1 genannte Problematik angebracht. 

 

Teilbereich Bereitstellungslager 

Feststellungen 

1. Ein Sack mit Feinbackmittel ist seitlich aufgeschlitzt. 

2. Zwischen zwei Paletten befinden sich mehrere durchsichtige Klebebandrest. 
Reste von Folien liegen an mehreren Positionen herum. 

3. Ein Karton mit Schokoraspeln und Sultaninen ist nicht ausreichend ver-
schlossen. 

4. Fettblöcke lagern kurzfristig bis zur Produktion im Bereitstellungslager. Die 
schützende Umverpackung löst sich bei einigen Fettblöcken, direkt daneben 
stehen Paletten mit Rohstoffen in Kartonumverpackung.   

5. Ein Messer zum Aufschneiden von Kartons weist Verschmutzungen der 
Klinge auf und liegt auf dem Boden. 

Beurteilung 

1. Rohstoffe und alle Zutaten, die in einem Lebensmittelunternehmen vorrätig 
gehalten werden, sind gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 2 VO 
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(EG) Nr. 852/2004 so zu lagern, dass gesundheitsgefährdender Verderb 
verhindert wird und Schutz vor Kontamination gewährleistet ist. 

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. 

3. Siehe Beurteilung 1. 

4. Siehe Beurteilung 1. Der Schutz des Rohstoffes ist bei offener Umverpa-
ckung nicht ausreichend gewährleistet.  

5. Siehe Beurteilung 1.  
 

Teilbereich Halle 2 - Mischerei 

Feststellungen 

1. Eine Leitung ist beim Bereich der Teigkessel mit Klebeband beklebt. 

2. Ein blauer Klebebandrest hängt im offenen Kabelschacht im Bereich der 
Teigkessel. Ein ca. 15 cm langer Streifen blauen Klebebandes klebt an den 
Fließen hinter den Teigkesseln. 

3. Auf den Rohstoffcontainern befinden sich einfolierte Aufkleber, welche sich 
zum Teil beginnen abzulösen. 

4. Die Displayverblendung des Bedienungsterminal -im Bereich der Teigkes-
sel- ist beschädigt. Direkt darunter steht ein offener, befüllter Rohstoffbehäl-
ter.  

5. Eine weitere Displayverblendung eines Bedienungsterminals einer Maschi-
ne ist beschädigt und das Material steht ab. 

6. Eine Bohrung /Öffnung innerhalb der Abdeckhaube vom Teigmischer ist mit 
blauem Klebeband verklebt. Der Grund der Maßnahme ist vor Ort nicht be-
kannt und kann nicht geklärt werden. 

7. Die Seitenführungen eines Transportbandes sind aus Holz, welches an 
mehreren Positionen Beschädigungen aufweist. Die Kunststoffteile der 
Bandkonstruktion sind verschlissen. Vom Transportband stehen die Stoff-
Fäden ab. 

8. An mehreren Stickenwägen hängen alte, sich bereits ablösende Zettel. 

9. Ein Kunststoff-Geräteteil zur Teigbearbeitung weist Verschleiß auf. 

10. Am Einlauf von einem Backofen befinden sich Klebebandreste. 

11. Bei mehreren Ketten stehen vereinzelt Kettenelemente im Randbereich der 
Kettenfläche ab. Die Ketten haben direkte Produktberührung zum Teigroh-
ling. 

12. Die Plastikfläche von einem Rolltorelement im Bereich der Anmischung ist 
beschädigt und sauber mit grauem Klebeband überklebt. 

13. Die Stickenwägen sind z.T. verschmutzt. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. Rohstoffe und alle Zutaten, die in einem 
Lebensmittelunternehmen vorrätig gehalten werden, sind gemäß Art. 4 Abs. 
2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 so zu lagern, dass ge-
sundheitsgefährdender Verderb verhindert wird und Schutz vor Kontamina-
tion gewährleistet ist.  

2. Siehe Beurteilung Punkt 1. 
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3. Siehe Beurteilung Punkt 1. 

4. Siehe Beurteilung Punkt 1. 

5. Siehe Beurteilung Punkt 1. 

6. Siehe Beurteilung Punkt 1. 

7. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des 
Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen 
Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart konta-
minieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. Ge-
mäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 b) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen, so gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, 
dass das Risiko einer Kontamination so gering wie möglich ist. 

8. Siehe Beurteilung Punkt 1. 

9. Siehe Beurteilung Punkt 7. 

10. Siehe Beurteilung Punkt 1. 

11. Siehe Beurteilung Punkt 7. 

12. Keine Beanstandung. Hinweis: Siehe Beurteilung Punkt 1. Gemäß Art. 4 
Abs. 2 i. V. m.  Anh. II Kap. II Nr. 1 f) VO (EG) Nr. 852/2004 sind Flächen 
(einschließlich Flächen von Ausrüstungen) in Bereichen, in denen mit Le-
bensmitteln umgegangen wird, und insbesondere Flächen, die mit Lebens-
mitteln in Berührung kommen, in einwandfreiem Zustand zu halten und 
müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie 
müssen entsprechend aus glattem, abriebfestem, korrosionsfestem und 
nichttoxischem Material bestehen. 

13. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IV 
Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müssen Transportbehälter und/oder Container 
zur Beförderung von Lebensmitteln sauber und instand gehalten werden, 
damit die Lebensmittel vor Kontamination geschützt sind. Und müssen er-
forderlichenfalls so konzipiert und gebaut sein, dass eine angemessene 
Reinigung und/oder Desinfektion möglich ist. 

 

Teilbereich Hefekühllager 

Feststellungen 

1. Die Lamellen des Kühlaggregats sind großflächig beschädigt, die Lamel-
lenteile lassen sich mit der Hand ohne Widerstand ablösen. Seitlich neben 
dem Kühlaggregat stehen zwei offene Wannen mit Oliven. 

2. Ein Leitungsansatz beim Kühlaggregat ist sauber mit blauem Band geta-
ped. 

3. Die Schnittstelle zwischen Metall- und Kunststoffrohr ist mit einer Metallfo-
lie umwickelt. Die Folie weist Beschädigung auf. Direkt darunter steht eine 
der offenen Olivenwannen. 

Beurteilung 

1. Rohstoffe und alle Zutaten, die in einem Lebensmittelunternehmen vorrä-
tig gehalten werden, sind gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 2 
VO (EG) Nr. 852/2004 so zu lagern, dass gesundheitsgefährdender Ver-
derb verhindert wird und Schutz vor Kontamination gewährleistet ist. Ge-
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mäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m.  Anh. II Kap. II Nr. 1 f) VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Flächen (einschließlich Flächen von Ausrüstungen) in Bereichen, in 
denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, und insbesondere Flächen, 
die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, in einwandfreiem Zustand 
zu halten und müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfi-
zieren sein. Sie müssen entsprechend aus glattem, abriebfestem, korrosi-
onsfestem und nichttoxischem Material bestehen. 

Durch die großflächig beschädigten, lockeren Lamellen besteht die Ge-
fahr, dass die im Kühlhaus gelagerten Rohstoffe und Produkte durch Me-
tallpartikel kontaminiert werden. Dies gilt insbesondere, da Produkte ohne 
Abdeckung im Kühlraum gelagert werden.  

2. Keine Beanstandung. 

3. Siehe Beurteilung Punkt 1. 

 

Teilbereichsübergreifende Feststellungen 

Feststellungen 

1. In einer Übersichtsliste werden provisorisch instandgesetzte Anlagen und 
Geräte aufgelistet. In der Provisorienliste ist nicht zu ersehen, welches Ma-
terial für die Ausbesserungsarbeiten verwendet wurde. Auch ist nicht zu er-
sehen, ob überprüft wurde, dass eine Produktgefährdung ausgeschlossen 
ist. Beispiel: Das Rolltor ist mit grauem Tape geklebt. Dies wurde in der Pro-
visorienliste dokumentiert. Ob ausreichend überprüft wurde, dass die Kunst-
stoffsplitter nicht zu einer Fremdkörperquelle geworden sind, ist nicht doku-
mentiert. Das Provisorium „blaues Tapeband“ bei Teigkesselabdeckung ist 
nicht in der Liste erfasst. 

2. Innerhalb des überprüften Produktionsprozesses sind diverse Eintragsquel-
len für eine Fremdkörperkontamination ins Produkt gefunden worden. So-
wohl bei Anlagen als auch in den Betriebsräumlichkeiten. 

3. Innerhalb des etablierten HACCP-Konzeptes sind verschiedene Rückhalte-
vorrichtungen und Maßnahmen zur Fremdkörpervermeidung vorgesehen. 
Allerdings zeigen die vielen festgestellten Potentiale für eine Fremdkörper-
kontamination, dass die Maßnahmen nicht immer ausreichend greifen. Ar-
beitsanweisungen werden nicht angewendet, fehlende Sensibilität bei Mitar-
beitern, fehlende Basishygiene sind Beispiele dafür.  

4. In der eingesehenen Gesamt-Fremdkörperstatistik der letzten sechs Mona-
tes stehen bei den Reklamationen (insgesamt 25) die Fremdkörper Plastik-
teile, Plastikfolie und Steine im Vordergrund. 

Beurteilung 

1. Hinweis: Die Führung einer Übersichtsliste für installierte Provisorien ist po-
sitiv zu bewerten. Allerdings sollte die Tabelle noch verbessert werden und 
umfassend sein. Es sollte möglichst auch daraus hervorgehen, ob abgeprüft 
wurde, dass eine Produktkontamination durch den eigentlichen Defekt aus-
geschlossen worden ist. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 
VO (EG) Nr. 852/2004 sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, 
der Verarbeitung und des Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, die 
sie für den menschlichen Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich 
machen bzw. derart kontaminieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand 
nicht zu erwarten wäre.  

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX 
Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeu-
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gung, der Verarbeitung und des Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, 
die sie für den menschlichen Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich 
machen bzw. derart kontaminieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand 
nicht zu erwarten wäre. Lebensmittelunternehmer haben gemäß Art. 4 Abs. 
2 i. V. m. Anh. II Kap. XII Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 zu gewährleisten, 
dass Betriebsangestellte, die mit Lebensmitteln umgehen, entsprechend ih-
rer Tätigkeit überwacht und in Fragen der Lebensmittelhygiene unterwiesen 
und/oder geschult werden. Die Verantwortlichen der Qualitätssicherung und 
Produktion sollten reflektieren, wie die Thematik der Fremdkörperkontami-
nation noch intensiver in den durchgeführten Schulungen vermittelt werden 
kann. Die Mitarbeiter sind ausreichend und wiederkehrend über die Proble-
matik aufzuklären und entsprechende Verhaltensweisen zu schulen, dies gilt 
insbesondere auch für Werkstattmitarbeiter und die Mitarbeiter der externen 
Reinigungsfirma. Siehe auch Beurteilung Punkt 3 und 4. 

3. Das HACCP-Team des Betriebes ist gefordert, das Thema der Fremdkör-
perproblematik erneut umfassend zu beleuchten. Hier scheint eine Neuaus-
richtung erforderlich. Die Gefahrenanalyse ist erneut diesbezüglich zu prü-
fen. Auch die Einführung von „Fremdkörperaudits“ (gezielte Prüfung von 
Umfeld und Anlagen bezüglich Eintragsquellen innerhalb der Produktion) 
wäre zu überlegen.  

4. Siehe Beurteilung Punkt 3. Da im Betrieb sehr viele offene Produktionspro-
zesse stattfinden, ist ein Eintrag von Fremdkörper durch Handlingsfehler 
und schadhafte Ausrüstungsgegenstände immer möglich. Deshalb sind ge-
eignete Konzepte zu entwickeln, wie das Risiko minimiert werden kann. Zu-
dem ist zu überlegen, wie das Fremdkörperrisiko bei stückigen Rohstoffen 
(Körner) weiter gesenkt werden kann (beispielsweise Installation einer In-
spektionsanlage).  

 

Bei den anderen überprüften Teilbereichen ergaben sich keine Beanstan-
dungen.   
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Feststellungen zum Betrieb Ihle GmbH & Co KG, Friedberg  
 
  
Betrieb: Landbäckerei Ihle GmbH & Co. KG 
 Balthasar-Hubmaier-Str. 6 
 86316 Friedberg 
 
Aktenzeichen:   SE-2617-300-60-V12 
Datum der Kontrolle:  05.06.2014  
Beginn:  10.00 Uhr  
Ende:  17.00 Uhr 
 
 
Zusammenfassung 
 
Der bauliche Zustand weist lediglich geringe Mängel auf. Es werden laufend Repara-
turarbeiten durchgeführt. Schäden werden in einem Kataster erfasst und abgearbei-
tet. 
 
Die Betriebs- und Prozesshygiene ist noch mit mittelgradigen Mängeln einzustufen.  
Hier ist besonders zu erwähnen der Schädlingsbefall (Schaben und Käfer) in den 
verschieden Anlagen und Gegenständen in Halle 1 und 2, es konnte gerade noch,  
von einer gravierenden Einstufung abgesehen werden, da kein unmittelbarer Le-
bensmittelkontakt festgestellt wurde. Ferner finden sich in den verschiedensten Be-
reichen Hinweise die die Möglichkeit eines Fremdkörpereintrages in Lebensmittel 
nicht ausschließen lassen, z.B. verschlissene Brotkörbchen mit losen Halteklammern 
sowie Absplitterungen an Maschinen.  
 
Im Unternehmen ist ein umfangreiches Eigenkontrollsystem mit entsprechender Do-
kumentation etabliert. Festgestellte Schwachstellen werden von den Mitarbeitern 
auch dokumentiert, wichtige Basisinformationen bezüglich bestehender Mängel lie-
gen dem Unternehmen vor, interne Audits werden durchgeführt. Verbesserungsbe-
darf besteht jedoch darin, diese Informationen in geeigneter Weise wahrzunehmen, 
zu kanalisieren und zu verarbeiten. Beispielsweise werden wichtige festgestellte 
Mängel nicht immer zeitnah abgestellt. Dadurch wird die Effektivität des eigentlich 
umfangreichen Kontrollkonzeptes verringert. Auch besteht Schulungsbedarf bei der 
Umsetzung von Arbeits- und Verfahrensanweisungen. Das Eigenkontrollsystem wird 
deshalb mit mittelgradigen Mängeln eingestuft. 
 
 
Baulicher Zustand:   geringe Mängel 
Betriebs- und Prozesshygiene: mittelgradige Mängel 
Eigenkontrollsystem:   mittelgradige Mängel 
 
 
Insgesamt werden die Mängel des Betriebs als mittelgradig eingestuft.  
 
Probenahme: Im Rahmen der Kontrolle wurden keine Proben genommen. 
 
 
Zitierte Rechtsvorschriften 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2002 (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1) zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäi-
schen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Le-
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bensmittelsicherheit, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 596/2009 vom 
18. Juni 2009 (ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 14). 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1) zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 219/2009 vom 11. März 2009 (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 109). 
 
 
Feststellungen und rechtliche Beurteilung: 
 
Kontrollbereich Halle 3, Warenannahme, Lagerräume, Personalumkleiden,  Versand, 
Kistenwaschanlage, Mehlsilos, Retourenzelt,  Außenbereich, Entsorgung (Contai-
nerplatz) 
Kontrollbereich Halle 1 und Halle 2  
Kontrollbereich Dokumentenprüfung, Eigenkontrollsystem 
 
 
Kontrollbereich Halle 3, Warenannahme, Lagerräume, Personalumkleiden,  
Versand, Kistenwaschanlage, Mehlsilos, Retourenzelt,  Außenbereich, Entsor-
gung (Containerplatz) 
 
Dieser Kontrollbereich umfasst folgende Teilbereiche: 
 
Warenannahme Innen und Außen, Hygieneschleuse, Rohstoff-Bereitstellungslager, 
Dosenöffnungsbereich, Froster-Früchte, Kühlung Molkereiprodukte, Vorratslager, 
Leergutlager Produktion, Gänge Keller, Filiallager, Kühlung 1, Kühlung 2, Formenla-
ger 1, Formenlager 2, Semmelbröselreiberaum, Semmelbröseltrocknungsraum, Klei-
deraustausch, Umkleide Damen 5, Herrenumkleide (2mal), Mitarbeitertoiletten Da-
men und Herren, Umkleide III Damen und Herren, Umkleide Reinigungsmitarbeiter, 
Leerlager Keller, Reinigungs- und Desinfektionsmittellager, Werkstattlager, Siloraum, 
Druckluftraum, Schaltraum, Kältetechnik, Tücherwechselraum, Verpackungslager, 
Lager Halle 1, Kühlung 3, Kühlung Tagesbedarf, Kühlung 1, Elektroraum 2, Hygiene-
schleuse, Tafelwasserspender für Mitarbeiter (Produktion), Hygienecenter, Halle 3, 
Konditorei, Bereitstellung Schnitten Kühlung, Tiefkühllager, Spülbereich Konditorei, 
Kleinkomponentenlager Konditorei, Fettbackraum, Halle 3 Feinbäckerei-kalte Kondi-
torei, Kommissionierung, Verladebereich Tiefkühlhaus, Vorraum Tiefkühlhaus, 
Durchfahrt Tiefkühlhaus, Tiefkühlhaus, Mehlannahme, Abfalllager, Retourenzelt, 
Entsorgung (Containerstellplatz) 
 

Teilbereich Rohstoff-Bereitstellungslager 

Feststellungen 

1. Die angelieferten und verwendeten Kisten und Paletten sind außen teils 
verschmutzt.  

2. Butter wird laut Angaben des Betriebes in der Frühschicht ca. 6 Uhr aufge-
schlagen und anschließend im Rohstofflager ohne Kühlung bis zur Spät-
schicht gelagert. Die gemessene Temperatur beträgt zum Zeitpunkt der 
Kontrolle 21°C. 

3. Im Bereich der Fenster befinden sich einige Spinnweben. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. Die im Betrieb verwendeten Kisten sollten 
sauber sein, um einen Schmutzeintrag oder Verschmutzungen von Le-
bensmitteln zu vermeiden. 
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2. Hinweis: Die Lagerdauer der Butter bei Raumtemperatur sollte überdacht 
werden. Es ist bei dieser Lagerung nicht auszuschließen, dass es möglich-
erweise während des Aufschlagens (z. B. nicht ausreichend gereinigte Ma-
schinen oder Mitarbeiter) zu einer Kontamination mit Keimen in die Butter-
masse kommt und diese sich während der langen Lagerdauer unter Raum-
temperatur vermehren könnten. 

3. Siehe Beurteilung Punkt 1. 
 

Teilbereich Froster-Früchte und Kühlung Molkereiprodukte 

Feststellungen 

1. Im Inneren des Frosters ist Eisbildung festzustellen. 

2. Am Boden befinden sich vereinzelt Kartonagenreste. 

3. Die Leiste am Eingang ist defekt. 

4. Die Ecke der Türe zum Molkereiproduktekühler ist defekt. 

5. Im Molkereiproduktekühlraum wird offenes Obst gelagert. 

Beurteilung 

1. bis 4. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, 
sauber und stets instand gehalten sein. 

5. Es sollte darauf geachtet werden, dass die betriebseigenen Vorgaben ein-
gehalten werden und Obst nur in den dafür vorgesehenen Kühleinrichtun-
gen gelagert wird. 

 

Teilbereich Vorratslager 

Feststellungen 

Im Eingangsbereich, Austritt Aufzug, ist an der Decke ein rundlicher Scha-
den festzustellen. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. II Nr. 1 c) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Decken (oder soweit Decken nicht vorhanden sind, die Dachinnen-
seiten) und Deckenstrukturen so gebaut und verarbeitet sein, dass 
Schmutzansammlungen vermieden und Kondensation, unerwünschter 
Schimmelbefall sowie das Ablösen von Materialteilchen auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden. 

 
 

Teilbereich Semmelbröseltrocknungsraum 

Feststellungen 

Der Luftentfeuchter ist im Inneren im Bereich der Luftansaugung mit 
schwärzlichen Anhaftungen verunreinigt.  

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen, gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfi-
ziert werden. Die Reinigung und die Desinfektion müssen so häufig erfol-
gen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht. 
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Teilbereich Umkleiden 

Feststellungen 

Die Spinde sind oben angestaubt. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. VIII Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Personen, die in einem Bereich arbeiten, in dem mit Lebensmitteln 
umgegangen wird, ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit halten; sie 
müssen geeignete und saubere Arbeitskleidung erforderlichenfalls Schutz-
kleidung tragen. Durch unzureichend gereinigte Umkleiden kann diese For-
derung nicht erfüllt werden. 

 

Teilbereich Kältetechnik 

Feststellungen 

Am Boden in den Ecken und unter dem Elektroschaltschrank befinden sich 
etliche tote Fruchtfliegen. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. 
Auch die Betriebsräume, in welchen keine Lebensmitteln oder Lebensmit-
telbedarfsgegenständen zu finden sind, sollten mit ins Schädlingsmonitoring 
aufgenommen werden. 

 

Teilbereich Tafelwasserspender Mitarbeiter (Produktion) 

Feststellungen 

Der Betrieb stellt für die Mitarbeiter in der Produktion an verschiedenen 
Standorten im Betrieb Tafelwasser aus Spendern zur Verfügung. Der Aus-
lauf sowie der Ablauf dieser Tafelwasserspender sind mit einem schleimigen 
Belag behaftet. 

Beurteilung 

Laut Angabe des Betriebes wird das Leitungssystem regelmäßig von einer 
Fachfirma übernommen. Die äußeren Bereiche wie Auslauf sowie Ablauf-
rinne werden dabei nicht gereinigt. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. 
V Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 852/2004 müssen Gegenstände, Armaturen und 
Ausrüstungen, mit denen Lebensmittel in Berührung kommen, gründlich ge-
reinigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden. Die Reinigung und die 
Desinfektion müssen so häufig erfolgen, dass kein Kontaminationsrisiko be-
steht. Die Ausläufe und Abläufe sollten mit in einen Reinigungsplan aufge-
nommen werden. 

 

Teilbereich Hygienezone 

Feststellungen 

1. Im Auslaufbereich der Spülmaschine, welcher zeitgleich auch zur Reinigung 
von Backblechen (hier befindet sich die Blechreinigungsmaschine) benutzt 
wird, werden zeitgleich zur Blechreinigung auch Formen und Bleche manu-
ell oder maschinell von einer Mitarbeiterin gefettet. Die Mitarbeiterin ist auch 
für die Spülmaschine zuständig.  

2. In der Hygienezone befindet sich eine Gitterbox mit zum Teil stark verschlis-
senen Weidebrotkörben. An etlichen dieser Körbe lösen sich die Metall-
klammern und es stehen Holzteile ab. 
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Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des 
Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen 
Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart konta-
minieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. Durch 
das zeitgleiche Reinigen und Fetten von Formen, kann eine Kontamination 
der gefetteten Backformen oder des Fettes nicht ausgeschlossen werden. 
Die Arbeiten sind zeitlich versetzt und nur nach einer Grundreinigung durch-
zuführen. 

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 b) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen so gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, 
dass das Risiko einer Kontamination so gering wie möglich ist. Sich lösende 
Metallklammern oder Holzteile können in die Produkte gelangen und zu Ver-
letzungen beim Verbraucher führen. 

 

Teilbereich Halle 3 

Feststellungen 

1. Am ersten der drei Teigrührer splittert im Inneren der Abdeckung mit Rühr-
hacken ein Plastikteil ab.  

2. Die Umrandungen der Maschinen sind stellenweise verschmutzt. 

3. Der Gestellhebekipper ist von unten altverschmutzt.  

4. Der Türrahmen von einem Gärunterbrecher ist defekt. 

5. An der Glasiermaschine lösen sich im Tunnelinneren von der Decke verein-
zelt Materialteilchen ab. Weiter befinden sich im Auffanggefäß unter dem 
Förderband dieser Maschine ältere Produktreste. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 b) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen so gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, 
dass das Risiko einer Kontamination so gering wie möglich ist. 

2. bis 4. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sau-
ber und stets instand gehalten sein. 

5. Siehe Beurteilung Punkt 1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 
a) VO (EG) Nr. 852/2004 müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstun-
gen, mit denen Lebensmittel in Berührung kommen, gründlich gereinigt und 
erforderlichenfalls desinfiziert werden. Die Reinigung und die Desinfektion 
müssen so häufig erfolgen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht. 

 

Teilbereich Konditorei, Spülbereich Konditorei, Kleinkomponentenlager 
Konditorei 

Feststellungen 

1. Im oberen Bereich der befüllten Fondantmaschine befinden sich auf und in 
der Fondantmasse kleine blaue Plastikteilchen.  

2. Die Kleinkomponentenspülmaschine ist im Inneren teils massiv mit rötlichen 
schleimigen Belägen behaftet. 

3. Im Kleinkomponentenlager befinden sich etliche nicht ausreichend gereinig-
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te bzw. altverschmutzte Gerätschaften der Konditorei wie beispielsweise 
Tortenringe, Kochplatten etc.  

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des 
Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen 
Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart konta-
minieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. 
Fremdkörper können in die produzierten Produkte gelangen und diese kon-
taminieren. 

2.  und 3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 
852/2004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, sauber und stets instand gehalten sein. Eine ausreichende Reinigung 
ist nur mit sauberen Reinigungsgeräten möglich. In einem Bedarfsgegen-
ständelager sollten nur gereinigte Gegenstände aufbewahrt werden. 

 

Teilbereich Verladebereich Tiefkühlhaus, Vorraum Tiefkühlhaus, Durchfahrt 
Tiefkühlhaus, Tiefkühlhaus 

Feststellungen 

1. Im Tiefkühlbereich und den Vorräumen befinden sich etliche defekte, ver-
schmutzte Holzpaletten. 

2. Der Boden in der Durchfahrt zum Tiefkühlhaus ist stark vereist. Es befinden 
sich hier etliche Holzteile am Boden.  

3. Im Eingangsbereich des Tiefkühlhauses und im Kühlhaus ist teilweise mas-
sive Eisbildung festzustellen.  

4. Im Deckenbereich zwischen den einzelnen Lagerebenen befinden sich zum 
Teil offene Teiglinge. 

Beurteilung 

1. bis 4. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sau-
ber und stets instand gehalten sein. 

 

Teilbereich Entsorgung (Containerstellplatz) 

Feststellungen 

Der Boden unter den Abfallcontainern (Produktionsreste) ist zum Teil 
massiv verschmutzt. Währen der Kontrolle wurde ein leerer Container 
aufgestellt der Boden wurde zuvor jedoch nicht gereinigt.  

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, 
sauber und stets instand gehalten sein. Durch den verschmutzten Boden 
können Verunreinigungen in den Rein-Bereich des Betriebes verschleppt 
werden. 

 

 

Teilbereichsübergreifende Feststellungen 

Feststellungen 

1. Im gesamten Betrieb sind etliche Fliesenschäden festzustellen. 

2. Die Silikonverfugungen sind stellenweise defekt. 



 

7 
 

3. Im Lager Halle 1 ist ein Wandschaden im hinteren Bereich festzustellen. 

4. Etliche sich im Betrieb befindliche verwendete Bäckerkisten und Brotkörbe 
sind defekt. 

5. Die verwendeten Rezeptordner sind verschmutzt, klebrig und teils verschlis-
sen. 

Beurteilung 

1. und 2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 
852/2004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, sauber und stets instand gehalten sein. 

2.  Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. II Nr. 1 b) VO (EG) Nr. 852/2004 
sind die Wandflächen in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen 
leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. 

3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 b) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen so gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, 
dass das Risiko einer Kontamination so gering wie möglich ist. 

4. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. II Nr. 1 f) VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Flächen (einschließlich Flächen von Ausrüstungen) in Bereichen, in 
denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, und insbesondere Flächen, die 
mit Lebensmitteln in Berührung kommen, in einwandfreiem Zustand zu hal-
ten und müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren 
sein.  

 
Bei den anderen überprüften Teilbereichen ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
 
Kontrollbereich Halle 1 und Halle 2 
 
 
Halle 2: Teigbandlinie R[…], Semmel–Teigbereitung, R[…]Anlage, Brotlinien Sauer-
teigkühlung, Gärschränke, Bandofen, GU-F[…],  GU-R[…], Semmellinie M[…], Knö-
delbrotanlage, Verpackung, Versorgungsflur 
Halle 1: Arbeitsvorbereitung/Verwiegung(Laminieranlage), TK-Semmellinie, Kopfan-
lage, Krapfenanlage, Laminieranlage, Verpackungsanlage, Froster, TK-Verpackung   
  
 

Teilbereich Teigbandlinie R[…] 

Feststellungen 

1. An der Teigknetmaschine sind Altablagerungen, korrodierte Stellen sowie 
Farbabblätterungen vorhanden. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. 

 

Teilbereich Semmel-Teigbereitung 

Feststellungen 

1. An sämtlichen Knetkesseln sind Altablagerungen vorhanden. 

Beurteilung 



 

8 
 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfi-
ziert werden. Die Reinigung und die Desinfektion muss so häufig erfolgen. 
dass kein Kontaminationsrisiko besteht. 

 

Teilbereich R[…] Anlage 

Feststellungen 

1. Am Staubsack der Mehlabsaugung (Anlage 2.2.4) sind massive Verkrustun-
gen und Altablagerungen vorhanden. 

2. Der Staubsack ist schadhaft. 

3. In diesem Bereich ist Käferbefall feststellbar. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. 

2. Siehe 1. 

3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. 

 
 

Teilbereich Brotlinien  

Feststellungen 

1. An den vorbereiteten Brotkörben sind an einer Vielzahl von Körben lose Nä-
gel, sowie Schadstellen feststellbar. 

2. In einzelnen Brotkörben ist leichter Käferbefall vorhanden. 

3. Im Bereich des Hebekippers (Brotlinie I) ist Käferbefall feststellbar. 

4. Im Schaltkasten des Langwirkers sind ebenfalls Käfer und Altablagerungen 
feststellbar. 

5. Im Streumehlbehälter (Bestäuber) des Langwirkers ist massiver Käferbefall 
vorhanden. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 b) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen so gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, 
dass das Risiko einer Kontamination so gering wie möglich ist. Gemäß Art. 
4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 sind Lebensmit-
tel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des Vertriebs vor 
Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen Verzehr unge-
eignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart kontaminieren, dass 
ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. 

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. 

3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 2c VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmittel umgegangen wird, so 
angelegt, konzipiert, gebaut, gelegen und bemessen sein, dass gute Le-
bensmittelhygiene, einschließlich Schutz gegen Kontaminationen und ins-
besondere Schädlingsbekämpfung gewährleistet ist. 
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4. Siehe 2. und gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 
852/2004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, sauber und stets instand gehalten sein. 

5. Siehe 2. und 3. 
 

Teilbereich Gärschränke 

Feststellungen 

1. Im Gärschrank 6 (Halle 2) und dessen Umgebung ist Schabenbefall fest-
stellbar. 

Beurteilung 
1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 2c VO (EG) Nr. 852/2004 

müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmittel umgegangen wird, so 
angelegt, konzipiert, gebaut, gelegen und bemessen sein, dass gute Le-
bensmittelhygiene, einschließlich Schutz gegen Kontaminationen und ins-
besondere Schädlingsbekämpfung gewährleistet ist. 

 

Teilbereich Bandofen 

Feststellungen 

1. Das Beladerband der Brotlinie II ist schadhaft. Hier sind massive Ablösun-
gen von Metalldrähten und Metallabrieb feststellbar. 

2.  Das Beladerband ist mit verkrusteten Teigresten stark verunreinigt. 

3. In diesem Bereich ist Käferbefall feststellbar. 

4. Der Unterbau des Bandofen ist massiv mit Altablagerungen und Produktres-
ten verunreinigt. 

5. Im Bereich unter den Seitenverblendungen ist Mäusekot vorhanden  

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX 
Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeu-
gung, der Verarbeitung und des Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, 
die sie für den menschlichen Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich 
machen bzw. derart kontaminieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand 
nicht zu erwarten wäre. 

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfi-
ziert werden. Die Reinigung und die Desinfektion muss so häufig erfolgen. 
dass kein Kontaminationsrisiko besteht. 

3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 2c VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmittel umgegangen wird, so 
angelegt, konzipiert, gebaut, gelegen und bemessen sein, dass gute Le-
bensmittelhygiene, einschließlich Schutz gegen Kontaminationen und ins-
besondere Schädlingsbekämpfung gewährleistet ist. 

4. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. 

5. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. 
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Teilbereich GU-R[…] 

Feststellungen 

1. Die Bodenwaage für die Konfitürenbehälter ist altverschmutzt. 

2. Im Bereich des GU-R[…] ist Schabenbefall feststellbar. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. 

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. 

 

Teilbereich Verpackung 

Feststellungen 

1. Im Gehäuseinnern des Brotslicers ist Käferbefall feststellbar. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. 

 

Teilbereich Bereich Krapfenanlage/Fettbackgerät (Halle 1) 

Feststellungen 

1. Die Abflussgullies sind altverschmutzt und riechen muffig. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. 

 
 
 
 

Teilbereichsübergreifende Feststellungen (Halle 1 und Halle 2) 

Feststellungen 

1. An allen Knetkesselsockeln (Hebevorrichtung) sind Altablagerungen, ver-
krustete Teigreste sowie Schadhafte Lackstellen vorhanden. 

2. Die Hebekipper im gesamten Produktionsbereich sind mit Altablagerungen, 
Produktresten sowie Schmiermittelrückstanden verunreinigt. Weiterhin sind 
teilweise massive Lackschäden feststellbar. 

3. An einer Vielzahl von Anlagen und Gerätschaften sind fehlende oder gelo-
ckerte Schrauben, fehlende Nieten oder fehlende Metallbruchstücke fest-
stellbar. 

4. Im gesamten Kontrollbereich sind Fliesenschäden an Böden und Wänden 
vorhanden. 

5. Die Abflussgullies sind altverschmutzt. 

6.  Wandhalterungen und Armaturen sind schadhaft und altverschmutzt. 

7. Auf den Schaltschränken sind Altablagerungen vorhanden. 
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Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. 

2. Siehe 1. 

3. Siehe 1. 

4. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. II Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 852/2004 
sind die Bodenbeläge in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen 
leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Gemäß Art. 4 
Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. II Nr. 1 b) VO (EG) Nr. 852/2004 sind Wände in 
Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, in einwandfreiem 
Zustand zu halten, damit eine gute Lebensmittelhygiene gewährleistet ist. 

 
Bei den anderen überprüften Teilbereichen ergaben sich keine Beanstandungen. 
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Kontrollbereich Eigenkontrollsystem  
 
Reinigung und Desinfektion, Schädlingsbekämpfung, Temperaturüberwachung, Per-
sonalschulung, Infektionsschutzgesetz, Rückverfolgbarkeit, Wareneingangskontrolle, 
HACCP – Konzept  
 

Teilbereich Schädlingsbekämpfung 

Feststellungen 

1. Schädlingsbefall ist in verschiedenen Bereichen, im Innen- und Außenbe-
reich, des Betriebes festzustellen (siehe Feststellungen in Kontrollberei-
chen). 

2. Das Schädlingsbekämpfung-Management erfolgt durch eine externe Firma, 
welche die entsprechenden Bekämpfungsmaßnahmen durchführt. 

3. Ergänzend zu dem etablierten System werden kleinere Maßnahmen auch 
innerbetrieblich von der Firma Ihle durch eine in diesem Bereich ausgebilde-
te Fachkraft durchgeführt. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. 
Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. 

Das etablierte System ist systematisch weiter auszubauen und auf den Be-
darf anzupassen um den Befall von Schädlingen auf ein Minimum zu redu-
zieren. Eine erfolgreiche Schädlingsprävention wird im Wesentlichen durch 
die Kombination von mehreren Faktoren erzielt. Eine wichtige Grundvoraus-
setzung ist die konsequente Einhaltung der Ordnung und Sauberkeit im Le-
bensmittelunternehmen. Die dauerhafte Herstellung von hygienischen Pro-
duktions- und Lagerungsbedingungen ist notwendig um Nagern die Nah-
rungsquellen zu entziehen. Produktreste, Rohstoffreste, Verpackungsreste 
und organische Abfälle sind deshalb zu vermeiden bzw. zeitnah zu beseiti-
gen. Unhygienische, unordentliche Bereiche, auch selten frequentierte Be-
reiche im Lebensmittelunternehmen können Schadnagern als Rückzugs-
möglichkeit dienen. Auch auf entsprechende Sauberkeit im Außenbereich ist 
zu achten. 

2. und 3.: Hinweis: Siehe Beurteilung Punkt 1. Sehr wichtig für den nachhalti-
gen Erfolg des Schädlingsbekämpfungskonzeptes ist die Gewährleistung 
einer ausreichenden betriebsinternen Kommunikation sowie die zügige 
Kommunikation zwischen Betrieb und externen Schädlingsbekämpfer be-
züglich festgestellten Befalls. Dadurch wird das rechtzeitige und zielgerich-
tete Agieren ermöglicht. Es sollte deshalb sichergestellt sein, dass Maß-
nahmen, die von der Firma Ihle in Eigenregie durchgeführt werden, dem ex-
ternen Schädlingsbekämpfer zeitnah und dokumentiert mitgeteilt werden.  

 

 

 
 

Teilbereich Reinigung und Desinfektion 

Feststellungen 

1. Im Betrieb werden diverse Reinigungsmängel im Bereich der Gebäude- und 
Anlagenreinigung festgestellt. 
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2. Die Grobreinigung der Anlagen wird durch das Personal von Ihle durchge-
führt. Die Reinigung von Anlagen –Fein-Reinigung- erfolgt in Teilbereichen 
durch eine externe Reinigungsfirma.  

3. Bei Halle 3 werden die Reinigungen durch Ihle-Mitarbeiter durchgeführt. Der 
Reinigungszustand ist deutlich besser als in den Hallen, in welchen zusätz-
lich externe Reinigungsfirmen eingesetzt werden. 

4. In den eingesehenen Reinigungsprotokollen werden die durchgeführten 
Reinigungen abgezeichnet. Gemäß Angaben der Qualitätssicherung werden 
beispielsweise nicht ordnungsgemäß durchgeführte oder unterlassene Rei-
nigungsschritte des externen Reinigungspersonals in deren nachfolgender 
Schicht erledigt. Zusätzlich erfolgt eine aktive Produktionsfreigabe vor Pro-
duktionsbeginn, wobei auch der Hygienezustand bewertet wird. 

5. Alle vier Wochen führt die Qualitätssicherung ein Hygieneaudit durch. Fest-
gestellte Schwachstellen werden z.T. mit Bildmaterial dokumentiert, es er-
folgt eine dokumentierte Abarbeitung der Beanstandungen.  

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V 
Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 852/2004 müssen Gegenstände, Armaturen und Aus-
rüstungen, mit denen Lebensmittel in Berührung kommen, gründlich gerei-
nigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden; die Reinigung und die Desin-
fektion muss so häufig erfolgen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht. 

Im Betrieb ist ein System mit Arbeitsanweisungen und Dokumentation der 
durchzuführenden Reinigung und Desinfektion etabliert. Die Dokumentation 
und Checklisten sind jedoch Hilfsmittel, welche dazu dienen, das Ziel der 
dauerhaft ausreichenden Reinigung und Desinfektion zu erreichen. Auf-
grund der festgestellten Reinigungsdefizite sollte der Betrieb analysieren, 
wie die Umsetzung des Reinigungskonzeptes verbessert werden kann (z.B. 
Schulung, Konzeptanpassung etc.). 

2. und 3.: Hinweis: Es sollte geprüft werden, ob durch die Arbeitsanweisungen 
eine „ganzheitliche“ Reinigung der Anlagen und Räume abgedeckt ist. Es 
könnte sonst zu einer unvollständigen Reinigung von Teilbereichen kom-
men, weil sich weder internes noch externes Personal für den Anlagenbe-
reich zuständig fühlt.  

4. Siehe Beurteilung Punkt 1. Lebensmittelunternehmer haben gemäß Art. 4 
Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. XII Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 zu gewährleis-
ten, dass Betriebsangestellte, die mit Lebensmitteln umgehen, entspre-
chend ihrer Tätigkeit überwacht und in Fragen der Lebensmittelhygiene un-
terwiesen und/oder geschult werden. Die Dokumentation der ordnungsge-
mäß durchgeführten Reinigungen und der Produktionsfreigaben spiegelt 
nicht immer den real im Betrieb vorgefundenen Hygienestatus wieder. Hier 
besteht Nachschulungsbedarf um möglicher „Betriebsblindheit“ vorzubeu-
gen. 

5. Hinweis: Siehe Beurteilung Punkt 1. Die Durchführung von Hygieneaudits 
im vierwöchigen Rhythmus mit detaillierter Abarbeitungsdokumentation ist 
grundsätzlich sehr vorbildlich. Allerdings wurden trotz dieser Bemühungen 
der QS in Betriebs-Teilbereichen Hygienemängel vorgefunden. Die Gründe, 
warum die Hygieneaudits nicht ausreichend greifen, sollten vom Betrieb re-
flektiert werden. 
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Teilbereich HACCP-Konzept 

Feststellungen 

1. In der Gefahrenanalyse wird bei den Prozess-Schritten „Metalldetektor“ eine 
Fremdkörpergefahr durch Nichtdetektion von Metallteilen erkannt und ein 
CCP definiert. Bezüglich Korrekturmaßnahmen und Verifizierungsverfahren 
wird auf die Arbeitsanweisung Metalldetektor verwiesen. Die in dieser Ar-
beitsanweisung festgelegten Verfahrensschritte werden nicht konsequent 
eingehalten: 

a. Vorgabe gemäß Punkt 7 der Anweisung: „Leeren der verschlossenen 
Auffangbehälter: Die Entleerung der ausgeschleusten Produkte und 
Entsorgung obliegt dem Backstubenleiter.“  

Ein SE-Kontrollteam der Produktion stellt jedoch fest, dass Auffang-
behälter unverschlossen offen stehen. 

b. Vorgabe gemäß Punkt 6 der Arbeitsanweisung: „Umgang von Feh-
lern am Metalldetektor: Gemäß der Verfahrensanweisung ist u.a. bei 
Nichterkennen von Prüfkörpern oder Störungen die Charge von der 
letzten erfolgreichen Prüfung bis zur ersten erfolgreichen Prüfung zu 
sperren und zu Überprüfen. Es muss eine Information an die QS o-
der den Backstubenleiter erfolgen.“  

Bei Durchsicht der Dokumentation zu den Prüfmitteltests eines Me-
talldetektors hat das Gerät bei einem Vorfall den Testkörper nicht er-
kannt. Das Gerät wurde durch die Technik neu justiert und die Pro-
duktion wieder aufgenommen. Eine Sperrung und Überprüfung der 
bis dato produzierten Charge –wie in der Arbeitsanweisung vorgese-
hen- erfolgte nicht. 

c. Je nach Produktstraße ist die Größe der Prüfkörper unterschiedlich 
festgelegt. 

 
2. Die Checkliste „Hygiene und Sicherheit“ gehört zu dem Dokumentenpool 

der täglich pro Schicht auszufüllen ist. Bei Durchsicht der Nachtschichtpro-
tokolle von Halle 2 fällt auf, dass dieselben Mängel z.T. über mehrere Tage 
hinweg dokumentiert sind (z.B. Gärtücher: „Klammern fehlen“, Zustand der 
Anlagen: „offene Kabel“ etc.). 
 

3. Gemäß Angaben des Betriebes ist bei Fremdkörper-Beanstandungen von 
Produkten unter Verwendung der Saaten Kürbiskerne oder Sonnenblumen-
kerne davon auszugehen, dass sich der Fremdkörper bereits in den verar-
beiteten, stückigen Saaten befunden hat.  

Im Unternehmen sind verschiedene Maßnahmen festgelegt, um die Gefahr 
durch Verarbeitung einer kontaminierten Rohstoffcharge, zu minimieren: 
Lieferantenvereinbarungen, Lieferantenbewertungen, Wareneingangskon-
trolle, Reklamationsmanagement. Bei den eingesehenen Dokumenten sind 
folgende Aspekte aufgefallen:  

a. Es ist ein Formblatt für die Lieferantenvereinbarungen vorhanden. 
Ein Passus bezüglich „Fremdkörpereintrag“ ist nicht eingebaut. Ge-
mäß Angaben von der QS Herr […] beträgt der geforderte Rein-
heitsgrad für Kürbiskerne 99,8 %. Eine entsprechende, aktuelle Pro-
duktspezifikation liegt vor. Weitere Erläuterungen bezüglich der 
Fremdköperkontamination sind in der Spezifikation nicht ersichtlich.  

b. Die Kunden-Reklamationsübersicht vom 02.01.- 09.05.14 wurde ein-
gesehen. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 36 x Fremdkörper 
reklamiert, davon 11 x Stein, 4 x Metall, 11 x Kunststoff u. weitere.                  
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Zusätzlich wurde auch 5 x Fremdteig reklamiert. 

c. Die Reklamationsübersicht für Einkauf von Rohstoffen wurde einge-
sehen. Reklamationen wegen Fremdkörperfunden sind überwiegend 
an den Lieferant K[…] ergangen (6 x, Zeitraum 01.2014-05.06.2014). 
Der Lieferant wird gemäß der von Ihle durchgeführten Lieferanten-
bewertung am 25.11.2013 –also im Vorfeld- mit Gesamtbeurteilung 
2,1 (gut) bewertet. Bei dem Einzelbewertungskriterium „Reklamati-
onsabwicklung“ erhält der Lieferant jedoch nur eine 4 (unzu-
reichend).  

d. Bei der Fremdbesatzanalyse / Wareneingangskontrolle des Rohstof-
fes Kürbiskerne Lot.-Nr. 1840/1 wurde ein „Knochenteil, ca 1,5 cm 
lang“ gefunden. Die Abteilung Einkauf hat bei der Firma K[…] den 
Rohstoff Kürbiskerne Lot.-Nr. 18401/1, geliefert am 18.02.2014, da-
raufhin reklamiert. Eine Sperrung des Rohstoffes erfolgte anschei-
nend nicht, zumindest ist kein Sperrvermerk vorhanden. 

Die Charge Lot-Nr. 18401/1 (gegebenenfalls zweite Lieferung) wurde 
am 13.05.2014 wieder beim Lieferanten K[…] reklamiert, da der 
Fremdkörper „grüne Kreide“ in einem Fertigprodukt gefunden wurde.  

  

4. Die Qualitätssicherung führt ca. alle 4 Wochen ein Hygieneaudit in Teilbe-
reichen des Betriebes durch. Eine Mängelliste mit dokumentierter Abarbei-
tung ist einsehbar. Beim vorliegenden Auditbericht vom 20.05.2014 wurden 
beim Prüfpunkt bezüglich „Anzeichen auf Schädlinge“ deutliche Abweichun-
gen festgestellt (stärkerer Punktabzug). Als Reaktion ist eine Reinigung we-
gen Staubfäden dokumentiert.  

Auch wurden deutlichere Mängel durch stärkeren Punktabzug beim „Zu-
stand der Rollbänder“ festgestellt. Zusätzlich wurden 6 Major-Abweichungen 
dokumentiert: „Ungereinigte Anlagen“, „Zustand der Gärtücher“, „Zustand 
der Geräte & Anlagenteile (Hartplastik, fehlende Schrauben)“, „Zustand der 
Vorratsbehälter“, „Dokumentation der Reinigungspläne und Rückverfolgbar-
keit“. Gemäß Angaben der QS wurden diese 6 Bereiche nicht auditiert und 
deshalb abgewertet (0 Punkte). Es erfolgte jedoch eine Auswertung der Au-
ditergebnisse in welcher die 6 Majorpunkte berücksichtigt wurden.  

Beurteilung 
1. a und b: Gemäß Art. 5 VO Abs. 2 f) (EG) Nr. 852/2004 sind mittels regelmä-

ßig durchgeführter Verifizierungsverfahren, festzustellen, ob den Vorschrif-
ten gemäß den Buchstaben a) bis e) entsprochen wird. Lebensmittelunter-
nehmer haben gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. XII Nr. 1 VO (EG) 
Nr. 852/2004 zu gewährleisten, dass Betriebsangestellte, die mit Lebensmit-
teln umgehen, entsprechend ihrer Tätigkeit überwacht und in Fragen der 
Lebensmittelhygiene unterwiesen und/oder geschult werden.  
Die innerhalb des HACCP-Konzeptes festgelegten Arbeitsanweisungen zur 
Beherrschung des Gefahrenpotentials beim CCP werden nicht konsequent 
im Betrieb umgesetzt.   
c) Hinweis: Die Dokumentation der Entscheidungskriterien für die Festle-
gung der unterschiedlichen Testkörpergrößen sollte in der Gefahrenanalyse 
einfließen. 
 

2. Gemäß Art. 5 VO Abs. 1 (EG) Nr. 852/2004 haben die Lebensmittelunter-
nehmer ein oder mehrere ständige Verfahren, die auf den HACCP-
Grundsätzen beruhen, einzurichten, durchzuführen und aufrecht zu erhal-
ten. Gemäß Art. 5 VO Abs. 2 f) (EG) Nr. 852/2004 sind mittels regelmäßig 
durchgeführter Verifizierungsverfahren, festzustellen, ob den Vorschriften 
gemäß den Buchstaben a) bis e) entsprochen wird. 
Innerhalb der Gefahrenanalyse erkennt der Betrieb an verschiedenen Pro-
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zess-Schritten die Gefahr eines möglichen Fremdkörpereintrages. Um die 
Gefahr eines Eintrages ins Produkt zu minimieren, werden vom Betrieb di-
verse Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt (Checkliste Hygiene und Si-
cherheit, Glas- und Hartplastik, Meldewesen Kunststoffbruch, Messerkatas-
ter etc.). Die Effektivität der Sicherungsmaßnahmen ist jedoch nur gewähr-
leistet, wenn die erkannten Schwachstellen auch zeitnah beseitigt werden. 
Die Abarbeitung der Mängel sollte prioritär erfolgen, wobei Mängel welche 
sich auf die Lebensmittelsicherheit oder Personenschutz auswirken können 
bevorzugt bearbeitet werden müssten. Im Rahmen der Validierung des 
HACCP-Systems sollte das HACCP-Team die Umsetzung der festgelegten 
Sicherungsmaßnahmen noch stärker prüfen.  
 

2. a: keine Beanstandung. Hinweis: Wünschenswert wäre die Konkretisierung 
der Betriebsvorgaben innerhalb der Lieferantenvereinbarung und Pro-
duktspezifikation bezüglich des Aspektes der Verunreinigung durch Fremd-
körper. 
 

3. b), c) und d): Gemäß Art. 5 VO Abs. 1 (EG) Nr. 852/2004 haben die Le-
bensmittelunternehmer ein oder mehrere ständige Verfahren, die auf den 
HACCP-Grundsätzen beruhen, einzurichten, durchzuführen und aufrecht zu 
erhalten. Gemäß Art. 5 VO Abs. 2 f) (EG) Nr. 852/2004 sind mittels regel-
mäßig durchgeführter Verifizierungsverfahren, festzustellen, ob den Vor-
schriften gemäß den Buchstaben a) bis e) entsprochen wird. 
Die Auswertung von Reklamationen oder Lieferantenbewertungen dienen 
u.a. dazu, das Funktionieren des HACCP-Konzeptes zu überprüfen und die 
Erkenntnisse bei Bedarf auch ausreichend im Betrieb umzusetzen. Bei-
spielsweise sollte ein wegen vermehrter Reklamationen auffälliger Rohstoff-
lieferant stärker in den Kontrollfokus gerückt werden (z.B. erhöhte, reprä-
sentative Wareneingangskontrolle, Lieferantenaudits, Lieferantenwechsel, 
Prozessveränderung etc.). 
 
Zudem wird darauf verwiesen, dass bei Feststellung eines Fremdkörperfun-
des z.B. bei der Wareneingangskontrolle (Stichprobe) neben der Reklamati-
on der Charge beim Lieferanten auch weitere geeignete Maßnahmen vom 
Betrieb zur Gefahrenminimierung durchgeführt werden müssen. Dies ist er-
forderlich, da die betroffene Charge grundsätzlich durch den Fund ein höhe-
res Fremdkörperrisiko beinhalten kann.  

4. Hinweis: Siehe auch Beurteilung Punkt 2. Die Durchführung von Hygie-
neaudits im vierwöchigen Rhythmus mit detaillierter Abarbeitungsdokumen-
tation ist grundsätzlich sehr positiv zu bewerten. Allerdings ist vom Betrieb 
stärker zu reflektieren, ob die Reaktion bzw. jeweils eingeleitete Maßnahme 
auf festgestellte Mängel ausreichend ist.  

Sofern die sechs mit „Major“ bewerteten Prüfbereiche begutachtet und we-
gen vorhandener Mängel abgestuft wurden, so müssen die Schwachstellen 
unverzüglich beseitigt werden. Trifft es dagegen zu, dass die Punkte abge-
wertet wurden –weil sie nicht geprüft wurden- wäre dies unverständlich, da 
die Firma Ihle diese Punkte selbst als Prozess-Sicherheitskriterien definiert 
hat.  

Das System der Hygieneaudits ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Umset-
zung sollte jedoch verbessert werden. 

 
 
 

Teilbereich Mikrobiologische Eigenkontrollen 

Feststellungen 
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1. Der Reinigungsstatus der Eismaschine wird in Abständen durch ein exter-
nes Labor überprüft. Bei Beanstandungen erfolgt eine Reinigung der Anlage 
aber keine erneute mikrobiologische Nachkontrolle. 

Beurteilung 

1. Hinweis: Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 
852/2004 müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen 
Lebensmittel in Berührung kommen, gründlich gereinigt und erforderlichen-
falls desinfiziert werden; die Reinigung und die Desinfektion muss so häufig 
erfolgen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht.  

Da die Ergebnisse wiederholt nicht zufriedenstellend sind, sollte dass einge-
führte Reinigungsprozedere überprüft werden. Die mikrobiologische Ergeb-
niskontrolle des durchgeführten Reinigungserfolges nach zu bemängelnden 
Kontrollergebnissen wäre zu empfehlen. 

 
 

Teilbereich Personalschulungen 

Feststellungen 

1. Anlagen und Gerätschaften weisen z.T. Reinigungsmängel auf.  

2. Gerätschaften weisen Wartungsdefizite auf (fehlende Schrauben, offen lie-
gende Kabel etc.). 

3. Vereinzelt sind Mitarbeiter nur kurze Zeit bei der jeweiligen Schulung anwe-
send. 

4. Die gemäß Eigenkontrollkonzept festgelegten Verfahrensanweisungen wer-
den z.T. nicht ausreichend im Betrieb umgesetzt. 

Beurteilung 

1. – 3.: Lebensmittelunternehmer haben gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II 
Kap. XII Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 zu gewährleisten, dass Betriebsange-
stellte, die mit Lebensmitteln umgehen, entsprechend ihrer Tätigkeit über-
wacht und in Fragen der Lebensmittelhygiene unterwiesen und/oder ge-
schult werden. 

 
 
 
Bei den anderen überprüften Teilbereichen ergaben sich keine Beanstandungen.  
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Feststellungen zum Betrieb Ihle GmbH & Co KG, Friedberg  
 
Betrieb:  Landbäckerei Ihle GmbH & Co. KG 
 Balthasar-Hubmaier-Str. 6 
 86316 Friedberg 
 
Aktenzeichen:   SE-2617-300-60-V13 
Datum der Kontrolle:  22.10.14                
Beginn:  09.15 Uhr  
Ende:  14.00 Uhr 
 
Probenahme:  
 
Zusammenfassung 
 
Bei dieser Kontrolle handelt es sich um eine Nachkontrolle aufgrund der festgestell-
ten Mängel bei der Vollkontrolle am 05.06.2014. 
Der bauliche Zustand insgesamt weist lediglich geringfügige Mängel auf. Besonders 
ist der Verladebereich zu erwähnen. Hier sind Wand- und Bodenschäden sowie Ver-
schmutzungen sowie teils deutliche schwärzliche Flecken (vermutlich Schimmel oder 
Stockflecken) an den Wänden festzustellen. Dieser Bereich wird mit mittelgradigen 
Mängeln eingestuft. 
Die Betriebs- und Prozesshygiene weist mittelgradige Mängel auf.  
Besonders ist der Schädlingsbefall (Schaben und Käfer) in Halle 1 in der Krapfen-
gärkammer zu erwähnen. Dieser Bereich ist als gravierend einzustufen. Es handelt 
sich dabei um einen deutlich sichtbaren Schädlingsbefall. 
Im Unternehmen ist ein umfangreiches Eigenkontrollsystem mit entsprechender Do-
kumentation etabliert. Es wurden aufgrund der Feststellungen Schwerpunktmäßig 
der Bereich der Reinigung- und Desinfektion und der Schädlingsbekämpfung gesich-
tet. Das Eigenkontrollsystem wird aufgrund der Diskrepanz zwischen Aufzeichnun-
gen und Feststellungen mit mittelgradigen Mängeln eingestuft. 
 
Baulicher Zustand: geringfügige Mängel, der Verladebereiche mit 

mittelgradigen Mängeln 
Betriebs- und Prozesshygiene: mittelgradige Mängel, der Krapfengärtunnel in 

Halle1 weist gravierende Mängel auf 
Eigenkontrollsystem:   mittelgradige Mängel 
 
 
Die Mängel im/am Krapfengärtunnel werden als gravierend eingestuft. Die Mängel im 
Verladebereich werden als mittelgradig eingestuft. Insgesamt werden die restlichen 
Mängel des Betriebes mittelgradig beurteilt. 
 
Maßnahmen: 
Herr […] und Herr […] ließen den Krapfengärtunnel sofort außer Betrieb nehmen und 
ordneten eine Grundreinigung an. Die darin enthaltenen ca.        Krapfenteiglinge 
wurden freiwillig entsorgt. Der Krapfengärtunnel darf erst nach einer erfolgten Ab-
nahme durch die zuständige Behörde wieder in Betrieb genommen werden. Die 
Schädlingsbekämpfung ist zu intensivieren und die Entsorgung der Teiglinge ist der 
Behörde schriftlich zu bestätigen.  
 
Probenahme: Im Rahmen der Kontrolle wurden keine Proben genommen. 
 
 
Zitierte Rechtsvorschriften 
 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1) zuletzt 
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geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 219/2009 vom 11. März 2009 (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 109). 
 
Feststellungen und rechtliche Beurteilung: 
 
Kontrollbereich Halle 3, Lagerräume, Personalumkleiden, Versand, Rampen-
froster und Entsorgung (Containerplatz) 
 
Rohstoff-Bereitstellungslager, Dosenöffnungsbereich, Froster-Früchte, Kühlung Mol-
kereiprodukte, Vorratslager, Semmelbröseltrocknungsraum, Umkleiden, Kältetechnik, 
Tafelwasserspender für Mitarbeiter (Produktion), Hygienezone, Halle 3, Konditorei, 
Spülbereich Konditorei, Kleinkomponentenlager Konditorei, Verladebereich Tiefkühl-
haus, Vorraum Tiefkühlhaus, Durchfahrt Tiefkühlhaus, Tiefkühlhaus, Entsorgung 
(Containerstellplatz) 
 

Teilbereich Froster-Früchte und Kühlung Molkereiprodukte 

Feststellungen 

Die Ecke der Türe zum Molkereiproduktekühler ist defekt. 

 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müssen 
Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und 
stets instand gehalten sein. 

 

Teilbereich Vorratslager 

Feststellungen 

Im Eingangsbereich, Austritt Aufzug, ist an der Decke ein rundlicher Scha-
den festzustellen. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. II Nr. 1 c) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Decken (oder soweit Decken nicht vorhanden sind, die Dachinnen-
seiten) und Deckenstrukturen so gebaut und verarbeitet sein, dass 
Schmutzansammlungen vermieden und Kondensation, unerwünschter 
Schimmelbefall sowie das Ablösen von Materialteilchen auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden. 

 

Teilbereich Semmelbröseltrocknungsraum 

Feststellungen 

Der Luftentfeuchter ist im Inneren mit schwärzlichen Anhaftungen verunrei-
nigt. Eine weiße Wanne zum Auffangen der Flüssigkeit des Luftentfeuchters 
ist im Inneren mit rötlichen, schleimigen Anhaftungen belegt. Der gesamte 
Bereich ist deutlich verstaubt, auf den Leitungskanälen sind lose Brocken 
(vermutlich Wand-/Deckenputz) festzustellen. Weiterhin blättert an der De-
cke die Farbe und der Putz ab. In diesem Raum werden Semmeln zum 
Trocknen gelagert. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen, gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfi-
ziert werden. Die Reinigung und die Desinfektion müssen so häufig erfol-
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gen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht. Ferner müssen gemäß Art. 4 
Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004  Betriebsstätten, in 
denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und stets instand gehal-
ten sein 

 

Teilbereich Umkleiden 

Feststellungen 

1. Im der Herrenumkleide ist an der Decke insb. im Eingangsbereich ein 
deutlicher Schaden (Abblätterungen und Wasserflecken) sichtbar. 

2. Der Bodenbereich unter den Spinden insb. in den Ecken/Kanten ist ver-
unreinigt. Weiterhin sind die Spinde oben angestaubt. 

Beurteilung 

1. und 2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. VIII Nr. 1 VO (EG) Nr. 
852/2004 müssen Personen, die in einem Bereich arbeiten, in dem mit Le-
bensmitteln umgegangen wird, ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit 
halten; sie müssen geeignete und saubere Arbeitskleidung erforderlichen-
falls Schutzkleidung tragen. Durch unzureichend gereinigte oder instandge-
haltene Umkleiden kann diese Forderung nicht erfüllt werden. 

 

Teilbereich Tafelwasserspender Mitarbeiter (Produktion) 

Feststellungen 

Der Betrieb stellt den Mitarbeitern in der Produktion an verschiedenen 
Standorten im Betrieb Tafelwasser aus Spendern zur Verfügung. Der Aus-
lauf sowie der Ablauf dieser Tafelwasserspender sind mit einem schleimigen 
Belag behaftet. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen, gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfi-
ziert werden. Die Reinigung und die Desinfektion müssen so häufig erfol-
gen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht. Die Ausläufe und Abläufe soll-
ten mit in einen Reinigungsplan aufgenommen werden. Laut Angabe des 
Betriebes wird das Leitungssystem regelmäßig von einer Fachfirma gewar-
tet. Die äußeren Bereiche wie Auslauf sowie Ablaufrinne werden dabei nicht 
gereinigt. 

 

Teilbereich Halle 3 

Feststellungen 

1. Am ersten der drei Teigrührer splittert im Inneren der Abdeckung mit Rühr-
hacken ein Plastikteil ab. 

2. An der Glasiermaschine/Schokoladenabsteiftunnel befinden sich im Unter-
schrank/Umlenkbereich des Transportbandes eine Anhäufung ältere Pro-
duktreste. An der inneren Deckenabdeckung, welche nur durch ein Gitter 
vom Produkt getrennt ist, lösen sich Teile heraus.  

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 b) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen so gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, 
dass das Risiko einer Kontamination so gering wie möglich ist. 
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2.  Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sau-
ber und stets instand gehalten sein. Darüber hinaus gilt Beurteilung Punkt 1. 

 

Teilbereich Konditorei, Spülbereich Konditorei, Kleinkomponentenlager 
Konditorei 

Feststellungen 

1. Die Kleinkomponentenspülmaschine ist im Inneren teils mit rötlichen schlei-
migen Belägen behaftet. 

2. Im Kleinkomponentenlager wird ein verschmutzter Reinigungsmittelwagen 
sowie ein verschmutztes Bodenreinigungsgerät gelagert. 

3. An einer Rührmaschine, welche vor dem Zugang zum Spülbereich steht, 
sind Abblätterungen des Anstriches festzustellen und der Aufnahmebereich 
des Knethakens ist verschmutzt. 

Beurteilung 

. 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, 
sauber und stets instand gehalten sein.  

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, 
sauber und stets instand gehalten sein. Im Kleinkomponentenlager la-
gern gereinigte Gegenstände, welche von dort in den Einsatz gelangen, 
deswegen ist darauf zu achten, dass hier keine nachteilige Beeinflus-
sung durch Gerüche usw. erfolgt. Ferner ist eine ausreichende Reini-
gung nur mit sauberen Reinigungsgeräten möglich. 

3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, 
sauber und stets instand gehalten sein. 

 

Teilbereich Verladebereich Tiefkühlhaus, Vorraum Tiefkühlhaus, Durchfahrt 
Tiefkühlhaus, Tiefkühlhaus 

Feststellungen 

 

1. Der Boden in der Durchfahrt zum Tiefkühlhaus ist stark vereist. Es befinden 
sich hier etliche Holzteile am Boden.  

2. Im Eingangsbereich des Tiefkühlhauses und im Kühlhaus sind teilweise 
massive Eisbildungen festzustellen. 

3. Es sind im gesamten Bereich Boden- und Wandschäden vorhanden. Ferner 
sind im gesamten Bereich schwärzliche Flecken (vermutlich Schimmel oder 
Stockflecken) festzustellen. 

Beurteilung 

1. bis 3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sau-
ber und stets instand gehalten sein. 

 

Teilbereich Rampenfroster und Entsorgung (Containerstellplatz) 
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Feststellungen 

1. Der Boden unter den Abfallcontainern ist mit Produktresten ver-
schmutzt. 

2. In dem Bereich der Decken-/Wandbalken sind Strohreste sichtbar. 
Ferner sind in diesem Bereich Verunreinigung am Boden und der 
Fensterbank feststellbar. Dies deutet evtl. auf einen Schädlingsbefall 
hin. Es liegen in diesem Bereich auch tote Insekten. 

3. Bei den Rampenfrostern sind insb. im Bodenbereich deutliche Ver-
schleißerscheinungen sichtbar. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, sauber und stets instand gehalten sein. Durch den verschmutz-
ten Boden können Verunreinigungen in den Rein-Bereich des Betrie-
bes verschleppt werden. 

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, sauber und stets instand gehalten sein. Ferner sind gemäß Art. 4 
Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 geeignete 
Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. 

3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, sauber und stets instand gehalten sein. 

 

 
 
Bei den anderen überprüften Teilbereichen ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
 
Kontrollbereich Halle 1 und Halle 2 
 
Halle 2: Teigbandlinie Rheon, Semmel–Teigbereitung, Reimelt Anlage, Brotlinien, 
Gärschränke, Bandofen, GU-Rheon, Verpackung 
  
Halle 1: Krapfenanlage/Fettbackgerät,  
 

Teilbereich Brotlinien  

Feststellungen 

1. An den vorbereiteten Brotkörben sind vereinzelt lose Nägel, sowie Schad-
stellen feststellbar. 

2. Der Teigteiler mit Langwirker ist sichtbar mit älteren Produktresten verunrei-
nigt. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 b) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen so gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, 
dass das Risiko einer Kontamination so gering wie möglich ist. Gemäß Art. 
4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 sind Lebensmit-
tel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des Vertriebs vor 
Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen Verzehr unge-
eignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart kontaminieren, dass 
ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. 
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2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen, gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfi-
ziert werden. Die Reinigung und die Desinfektion müssen so häufig erfol-
gen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht. Ferner müssen gemäß Art. 4 
Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 Betriebsstätten, in 
denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und stets instand gehal-
ten sein. 

 

Teilbereich Gärschränke 

Feststellungen 

Ein Abfluss in der Gärkammer ist defekt. 

Beurteilung 
Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müssen 
Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und 
stets instand gehalten sein. 

 

Teilbereich Bandofen 

Feststellungen 

Die Seitenteile und Seitenschränke des Bandofens sind massiv mit Altablage-
rungen und Produktresten verunreinigt. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müssen 
Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und 
stets instand gehalten sein.  

 

Teilbereich Bereich Krapfenanlage/Fettbackgerät (Halle 1) 

Feststellungen 

Im Inneren des Krapfengärtunnels im Bereich Boden und hintere seitliche Zu-
gangstüre ist eine deutlicher Schädlingsbefall (Schaben und Käfer) festzustel-
len. Es sind auch Schaben und Käfer im Bereich vor dieser Zugangstüre sowie 
im Rahmen dieser Zugangstüre und in der Gummidichtung festzustellen. 

In den mit Teiglingen befüllten Gärgutträgern ist augenscheinlich kein Befall 
festzustellen. 

Maßnahmen: 

Herr […] und Herr […] ließen den Krapfengärtunnel sofort außer Betrieb neh-
men und ordneten eine Grundreinigung an. Die darin enthaltenen ca.    
Krapfenteiglinge wurden freiwillig entsorgt. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 sind 
Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des Ver-
triebs vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen Verzehr 
ungeeignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart kontaminieren, 
dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. Ferner sind ge-
mäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 geeignete 
Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen und gemäß Art. 4 
Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müssen Betriebsstät-
ten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und stets instand 
gehalten sein. 
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Bei den anderen überprüften Teilbereichen ergaben sich keine Beanstandungen.  
 

 

Kontrollbereichsübergreifende Feststellungen 

Feststellungen 

1. Im gesamten Betrieb sind Fliesenschäden festzustellen 

2. Die Gestellhebekipper sind insb. an den Hebearmen und den Kesselauf-
nahmen verunreinigt. Ferner sind die dazugehörigen Transportgestel-
le/Knetkesselsockel  von unten altverschmutzt und zum Teil beschädigt 
(Farbablösungen und Materialausbrüche). 

3. Der Innere Bereich der Metallschreibpulte insb. hinter den Schreibpulttüren-
Türen sind in den Ecken und Kanten verunreinigt. 

Beurteilung 

1. bis 3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, 
sauber und stets instand gehalten sein. 

 
 
Kontrollbereich Dokumentenprüfung, Eigenkontrollsystem. Schwerpunkt Rei-
nigung und Desinfektion sowie Schädlingsbekämpfung 
 
Reinigung und Desinfektion, Schädlingsbekämpfung 
 

Teilbereich Schädlingsbekämpfung 

Feststellungen 

Es wird seit Juni 2014 Käferbefall in Halle 2 festgestellt. Es sind aber keine 
Maßnahmen dazu dokumentiert. Ein Schabenbefall wurde im letzten Kontroll-
bericht nicht dokumentiert. Die Schädlingsbekämpfung erfolgt durch eine ex-
terne Firma. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 sind 
geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. Gemäß 
Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müssen Be-
triebsstätten in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und stets 
instand gehalten sein. 

 

Teilbereich Reinigung und Desinfektion 

Feststellungen 

Im Betrieb werden diverse Reinigungsmängel im Bereich der Gebäude- und 
Anlagenreinigung festgestellt. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müssen 
Betriebsstätten in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und stets 
instand gehalten sein. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 a) VO 
(EG) Nr. 852/2004 müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit 
denen Lebensmittel in Berührung kommen, gründlich gereinigt und erforderli-
chenfalls desinfiziert werden; die Reinigung und die Desinfektion muss so häu-
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fig erfolgen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht. 

Im Betrieb ist ein System mit Arbeitsanweisungen und einer Dokumentation der 
durchzuführenden Reinigung und Desinfektion etabliert. Die Dokumentation 
und die Checklisten sind jedoch Hilfsmittel, welche dazu dienen, das Ziel der 
dauerhaft ausreichenden Reinigung und Desinfektion zu erreichen. Aufgrund 
der festgestellten Reinigungsdefizite sollte der Betrieb analysieren, wie die 
Umsetzung des Reinigungskonzeptes verbessert werden kann (z.B. Schulung, 
Konzeptanpassung etc.). 
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Feststellungen zum Betrieb Ihle GmbH & Co KG, Friedberg  
 

 
Betrieb:  Landbäckerei Ihle GmbH & Co. KG 
      Balthasar-Hubmaier-Str. 6 
      86316 Friedberg 
 
Aktenzeichen:   SE-2617-300-60-V15 
Datum der Kontrolle:  23.03.2015  
Beginn:  10.00 Uhr  
Ende:  16.30 Uhr 
 
 
Anlass der Kontrolle 
 
Am 04. März und am 15. März gingen bei der Landbäckerei Ihle zwei Verbraucher-
beschwerden bezüglich Fremdkörperfunde ein. Diese Vorfälle wurden im Rahmen 
der zu diesem Zeitpunkt bereits geplanten Routinefolgekontrolle am 23.03.2015 
durch die Spezialeinheit, die Regierung von Schwaben und dem Landratsamt 
Aichach-Friedberg nachgeprüft (siehe auch AZ: SE-2617-300-60-V14). 

 

Es handelt sich um folgende Fremdkörperfunde: 

1) Am 04. März 2015 fand eine Verbraucherin einen ca. 1cm langen sehr dün-
nen Metallspan im Brot der Sorte „Korn an Korn“. Dieses meldete der Be-
schwerdeführer sowohl der Fa. Ihle, als auch dem LGL. Gemäß dem Gutach-
ten vom 12. März 2015 des bayerischen Landesamtes für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit handelt es sich um einen ca. 1 cm langen, sehr dün-
nen, scharfen und spitzen Metallspan, dessen Durchmesser ca. 0,5 mm be-
trägt. Bei Lebensmitteln, welche spitze Drahtteilchen enthalten, ist eine Ge-
sundheitsgefährdung durch Verletzung beim Verschlucken nicht ausge-
schlossen. Sie werden deshalb als nicht sichere Lebensmittel und für den 
Verzehr durch den Menschen ungeeignet i. S. des Art. 14 Abs. 2a VO (EG) 
178/2002 beurteilt. 

2) Der zweite Fremdkörperfund ereignete sich am 15. März 2015: 
Eine Verbraucherin fand einen ca. 1 cm langen, dünnen, scharfen und spit-
zen Metallspan im Milchbrötchen und meldete dies direkt der Fa. Ihle. Für 
diesen Fremdkörper liegt kein Gutachten des LGL vor.  

Die beiden Fremdkörperfunde lagen bei der Kontrolle vor und sind unabhängig von-
einander zu betrachten, da es sich um verschiedene Materialien (Fall 1: magnetisch; 
Fall 2: nicht magnetisch) handelt und die Herstellung der o.g. Produkte in verschie-
denen Hallen stattfindet. 
 
Zitierte Rechtsvorschriften 
 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1) zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 219/2009 vom 11. März 2009 (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 109). 
 
 

1) Feststellungen Metallstück in Brot Sorte „Korn-an-Korn“ 
 
Einschätzung des Fremdkörperfundes durch die Fa. Ihle 
Die Fa. Ihle ging aufgrund der zugesendeten Fotos zunächst von einem weitaus 
kleineren Span aus und hat die mögliche Ursache vorrangig in der betreffenden Ver-
kaufsfiliale gesucht. Da die Sorte „Korn-an-Korn“ in der Filiale geschnitten wird, wur-
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de von einem Abrieb an der Schneideeinrichtung ausgegangen. Die zuständigen 
Mitarbeiter waren noch am selben Tag vor Ort in der Filiale, konnten aber die Ursa-
che nicht ausfindig machen. Die Aufschnittmaschine ist laut Aussage des Betriebes 
ohne Beschädigung. 
In der Produktion selbst konnte ebenfalls keine offensichtlich ersichtliche Ursache für 
den Fremdkörper ausfindig gemacht werden. Die Fa. Ihle ist aufgrund dieser Ein-
schätzung zu dem Schluss gekommen, dass es sich hierbei um einen Einzelfall han-
delt. Da davon auszugehen war, dass bereits alle Brote dieser Charge verzehrt wur-
den, war weder eine Sperrung noch ein Rückruf der Ware nötig und sinnvoll.  
 
Folgender Sachverhalt wurde vor Ort festgestellt 
Im Rahmen der Kontrolle konnte auf dem Produktionsweg der Sorte „Korn-an-Korn“ 
kein offensichtlicher Eintragsort für den metallischen Fremdkörper gefunden werden. 
Generell wurden während der Kontrolle jedoch mehrere Orte mit beschädigten Me-
talloberflächen festgestellt (siehe auch AZ: SE-2617-300-60-V14). Diese sind: 

 Diverse oberflächlich beschädigte Backbleche 

 Defekte Mittelscharniere bei einem Großteil der Zutaten-Rollwägen. Hier fehl-
ten auch teilweise die eingesetzten Mittelstifte. 

 Beschädigungen an den Metall-Förderbändern. Hier wurden teilweise abste-
hende Kettenglieder bzw. Löcher im Transportband festgestellt. 

Da allerdings all diese Mängel hinsichtlich Material, Materialstärke und Form nicht mit 
dem Fremdkörper zusammenpassten, wurde ein Zusammenhang ausgeschlossen. 
Im Rahmen der Kontrolle wurden weiterhin sämtliche im Betrieb befindlichen Metall-
detektoren auf ihre Funktionsfähigkeit und die Sensitivität hinsichtlich des reklamier-
ten Fremdkörpers überprüft, u.a. auch derjenige am Auslauf des Ofens, in dem das 
„Korn-an-Korn“-Brot produziert wird. 
Mit den im Betrieb vorhandenen QM-Prüfkörpern (Ferrous, Stainless 316, Non-
Ferrous; in verschiedenen Größen zwischen 3,5 und 4,5 mm) ergaben sich keine 
Auffälligkeiten, diese wurden ohne Probleme erkannt und ausgeschleust.  
Der reklamierte Fremdkörper hingegen wurde von keinem der Prüfgeräte detektiert. 
Der Versuch wurde dabei mehrfach wiederholt und die Lage, in der der Fremdkörper 
durchgeschickt wurde, wurde dabei variiert. 
 
Zusammenfassung 
Abschließend konnte der Eintragsort nicht mit Sicherheit geklärt werden. Als weitere 
mögliche Ursache könnten auch die Rohstoffe (z.B. die Kornmischung) vermutet 
werden. Da ansonsten keine weiteren bzw. systematischen Fehler ersichtlich waren, 
wird auch nach der Vor-Ort-Kontrolle mutmaßlich von einem Einzelfall ausgegangen. 
 
 
 

2) Feststellungen Metallstück in Milchbrötchen 
 
Einschätzung des Fremdkörperfundes durch  die Fa. Ihle 
Die Fa. Ihle hat umgehend (16. März 2015) die Vor-Ort Behörde über den Fremdkör-
pervorfall in Kenntnis gesetzt und einen möglich Eintragsort ausfindig gemacht. Nach 
den Recherchen von Herrn […] (QM) könnte es sich bei dem eingetragenen Fremd-
körper um einen Aluspan vom einem Backblech handeln, der evtl. beim Einschieben 
des Bleches in den Stikkenwagen durch unsachgemäße Handhabung entstanden ist. 
Die Fa. Ihle ist aufgrund dieser Einschätzung zu dem Schluss gekommen, dass es 
sich hierbei um einen Einzelfall handelt. Zudem war davon auszugehen, dass bereits 
alle Milchbrötchen dieser Charge verzehrt wurden. Somit war weder eine Sperrung 
noch ein Rückruf der Ware nötig und sinnvoll. 
 
 
Folgender Sachverhalt wurde vor Ort festgestellt 
Die Überprüfung der einzelnen Produktionsschritte bei der Milchbrötchenherstellung 
in Halle 3 deutet auf einen weiteren möglichen Fremdkörpereintrag hin:  
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Die Milchbrötchen werden mit einem Schneidewerkzeug geteilt. Am Rand der Schie-
nenführung ist ein Materialabrieb ersichtlich, der in Form und Große, sowie vom Ma-
terial her sehr große Ähnlichkeit zu dem vorgefundenen Fremdkörper hat. Dieser 
Defekt ist durch die dauerhafte Materialbeanspruchung der Schienenführung durch 
den Kolben zu erklären. Auch in diesem Falle ist davon auszugehen, dass es sich 
um ein Einzelfallereignis handelt.  
 
Die Milchbrötchen werden in der Endproduktkontrolle nicht von einem Metallcheck 
erfasst, somit bestand auch nicht die Möglichkeit einer Detektion des Metallspans. 
  
Zusammenfassung 
Abschließend konnte der Eintragsort nicht mit Sicherheit geklärt werden. Sowohl der 
Eintrag über das Einschieben des Bleches in den Stikkenwagen, als auch der Abrieb 
vom Schneidewerkzeug ist als Einzelfall zu betrachten. Es ist davon auszugehen, 
dass weder weitere Milchbrötchen in dieser Charge noch weitere Chargen davon 
betroffen sind. 
 

Teilbereich Schneidewerkzeug Milchbrötchen 

Feststellungen 

Das Schneidewerkzeug der Milchbrötchen weist am Rand der Schienenfüh-
rung des Kolbens Materialabrieb auf. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des 
Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen 
Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart konta-
minieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. 

Weiterhin müssen gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 b) VO 
(EG) Nr. 852/2004 Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen 
Lebensmittel in Berührung kommen so gebaut, beschaffen und instand ge-
halten sein, dass das Risiko einer Kontamination so gering wie möglich ist. 

Die Firma Ihle muss kontinuierlich die Anlagen und Anlagenteile auf sich ab-
lösende und beschädigte Bestandteile überprüfen, um die Kontaminations-
gefahr für Lebensmittel so gering wie möglich zu halten. Nur so ist es mög-
lich, Fremdkörpervorfälle dieser Art zu vermeiden. 

 
 
Abschließende Anmerkungen 
 
Metallfremdkörper dieser Art und Größe sind in der Bäckereibranche keine Selten-
heit, jedoch ist auch bei Vorhandensein eines Metallchecks das Nicht-Erkennen ei-
nes solchen Spans eher die Realität.  
Nachfragen seitens des LGL bei entsprechenden Herstellerfirmen ergaben, dass bei 
günstigen Verhältnissen (trockenes Produkt, optimale Einstellung etc.) eine Erkenn-
barkeit eines solchen Fremdkörpers durchaus möglich ist. Jedoch spielen viele Fak-
toren bei der Detektierbarkeit eine Rolle. In dem vorliegenden Fall „Korn-an Korn“ 
Brot sind die Begleitumstände eher ungünstig (Produkteffekt: warmes Körnerbrot, 
Durchmesser des Spans nur 0,5 mm etc.).   Die heutige Detektions-Technik stößt 
hierbei an ihre Grenzen. 
Prinzipiell ist die optimale Einstellung eines solchen Gerätes natürlich die Grundvo-
raussetzung für eine Detektion. Der Fa. Ihle ist dringend anzuraten, ihre Metalldetek-
toren durch die Fachfirma noch einmal optimal auf die entsprechenden Produkte 
einzustellen. Zudem ist es sinnvoll durch Versuche zu testen, welche Fremdkörper 
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mit welchem Material, in welcher minimalen Größe und in welchem Umgebungspro-
dukt noch zu detektieren sind. 
 
. 
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Feststellungen zum Betrieb Ihle GmbH & Co KG, Friedberg  
 
Betrieb:  Landbäckerei Ihle GmbH & Co. KG 
 Balthasar-Hubmaier-Str. 6 
 86316 Friedberg 
 
Aktenzeichen:   SE-2617-300-60-V14 
Datum der Kontrolle:  23.03.2015  
Beginn:  10.00 Uhr  
Ende:  16.30 Uhr 
 
Zusammenfassung 
 
Der bauliche Zustand weist geringe Mängel auf. Es werden laufend Reparaturarbei-
ten durchgeführt. Schäden werden in einem Kataster erfasst und abgearbeitet. 
 
Die Betriebs- und Prozesshygiene ist noch mit geringfügigen Mängeln einzustufen.  
Zu erwähnen ist der Schädlingsbefall (Schaben und Käfer) im Bodenbereich und 
vereinzelt in Anlagen in den Hallen 1 und 2 hier konnte gerade noch von einer gra-
vierenden Einstufung abgesehen werden, da kein unmittelbarer Lebensmittelkontakt 
festgestellt wurde. Weiterhin ist die Schädlingsbekämpfung aufgrund eines externen 
Gutachtens deutlich intensiviert worden. Damit einhergehen sollen auch bauliche 
Änderungen. So sollen z. B. Gärkammern, welche hinsichtlich der Schädlingsprob-
lematik als kritisch erkannt worden sind, erneuert werden. So soll der schwierig ein-
sehbare und zu reinigende „alte“ Netzbandofen durch einen neuen neuen, leicht zu 
reinigenden und besser einsichtigen Ofen ersetzt werden. 
 
Das umfangreiche Eigenkontrollsystem wurde schwerpunktmäßig auf die Schäd-
lingsbekämpfung und auf veranlasste Maßnahmen bzgl. zwei vorliegender Fremd-
körperfälle (Metallspänne in Backwaren) überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die 
installierten Metalldetektoren, Metallspänne in der in den Fremdkörperfällen vorlie-
genden Größe nicht detektierten können. Hier wird dringend angeraten, dass sich 
der Fa. Ihle diesem Sachverhalt annimmt und sich nach dem aktuellen Stand der 
Technik erkundigt. 
 
 
Baulicher Zustand:   geringfügige Mängel 
 
Betriebs- und Prozesshygiene etc.: Kontrollbereich Halle 3 geringfügige Mängel 

Kontrollbereich Halle 1 und 2 wird aufgrund des 
festgestellten Schädlingsbefall als mittelgradig 
eingestuft 

 
Eigenkontrollsystem:   mittelgradige Mängel  
 
 
Insgesamt werden die Mängel des Betriebs noch als geringfügig eingestuft.  
 
Probenahme: Im Rahmen der Kontrolle wurden keine Proben genommen. 
 
 
 
 
Zitierte Rechtsvorschriften 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2002 (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1) zur Festlegung der allgemeinen 
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Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäi-
schen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Le-
bensmittelsicherheit, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 596/2009 vom 
18. Juni 2009 (ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 14). 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1) zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 219/2009 vom 11. März 2009 (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 109). 
 
 
Feststellungen und rechtliche Beurteilung: 
 
 
Kontrollbereich: Halle 3, Warenannahme, Lagerräume, 
                             Personalumkleiden,  Versand 
 
Warenannahme Innen und Außen, Hygieneschleuse, Rohstoff-Bereitstellungslager, 
Dosenöffnungsbereich, Froster-Früchte, Kühlung Molkereiprodukte, Vorratslager, 
Leergutlager Produktion, Gänge Keller, Filiallager, Kühlung 1, Kühlung 2, Formenla-
ger 1, Formenlager 2, Semmelbröselreiberaum, Semmelbröseltrocknungsraum, Klei-
deraustausch, Umkleide Damen und Herren, Mitarbeitertoiletten Damen und Herren,  
Leerlager Keller, Reinigungs- und Desinfektionsmittellager, Werkstattlager, Siloraum, 
Druckluftraum, Schaltraum, Kältetechnik, Tücherwechselraum, Verpackungslager, 
Lager Halle 1, Kühlung 3, Kühlung Tagesbedarf, Kühlung 1, Elektroraum 2, Hygiene-
schleuse, Hygienecenter, Halle 3, Konditorei, Bereitstellung Schnitten Kühlung, Tief-
kühllager, Spülbereich Konditorei, Kleinkomponentenlager Konditorei, Fettbackraum, 
Halle 3 Feinbäckerei-kalte Konditorei, Kommissionierung, Verladebereich Tiefkühl-
haus, Vorraum Tiefkühlhaus, Durchfahrt Tiefkühlhaus, Tiefkühlhaus. 
 

Teilbereich Rohstoff-Bereitstellungslager (H3) 

Feststellungen 

1. Die Aufzugstüren insb. im Bodenbereich sind mit schwärzlichen Belägen 
verunreinigt. 

2. Die R[…]anlage ist mit Ware auf Paletten verstellt. 

3. Im hinteren Bereich des Rohstofflagers werden in unmittelbarer Nähre zur 
Dosenpresse, in einem offenen Bereich, Dosenfrüchte (hier Aprikosen) ge-
öffnet und umgefüllt um sie dann von dort in die Produktion zu verbringen. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. Die im Betrieb verwendeten Kisten sollten 
sauber sein, um einen Schmutzeintrag oder Verschmutzungen von Le-
bensmitteln zu vermeiden. 

2. Siehe Punkt Nr.1, dadurch, dass dieser Bereich verstellt ist kann keine ord-
nungsgemäße Reinigung erfolgen. 

3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des 
Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen 
Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart konta-
minieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. Der 
Dosenöffnungsbereich im Rohstofflager ist ein Bereich mit einem hygienisch 
niedrigerem Niveau; es sollte dieser Bereich z.B. durch bauliche Maßnah-
men geschützt werden oder in einen anderen Raum/Bereich, welcher näher 
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an der Produktion liegt, verlegt werden. 
 

Teilbereich Froster/Früchte und Kühlung/Molkereiprodukte 

Feststellungen 

1. Im Inneren des Früchtefrosters sind Eisbildungen und Bodenverschmutzun-
gen sowie alte zum Teil aufgerissene Kartonagen und Unordnung festzu-
stellen. 

2. Der Boden der Molkereiproduktekühlung ist im Eingangsbereich und Bo-
denbereich der Regale mit schwärzlichen, schmierigen Belägen verunrei-
nigt. 

Beurteilung 

1. und 2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 
852/2004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, sauber und stets instand gehalten sein. 

 

Teilbereich Vorratslager 

Feststellungen 

Die Kleinkomponentenanlage wurde ausgebaut. 

 

Teilbereich Semmelbröselreibe- und Semmelbröseltrocknungsraum 

 

Feststellungen 

Diese Tätigkeit wurde eingestellt. 

 

Teilbereich Umkleiden 

Feststellungen 

Es sind Wand und Deckenschäden insb. im Deckenbereich der Herrenumklei-
de (K118) sichtbar. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. VIII Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Personen, die in einem Bereich arbeiten, in dem mit Lebensmitteln umge-
gangen wird, ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit halten; sie müssen 
geeignete und saubere Arbeitskleidung erforderlichenfalls Schutzkleidung tra-
gen. Durch unzureichend gereinigte und instandgehaltene Umkleiden kann 
diese Forderung nicht erfüllt werden. 

 

Teilbereich Halle 3 

Feststellungen 

1. Die Umrandungen und die Innenbereiche der Fußgestelle der Maschinen 
sind zum Teil verunreinigt. 

2. Der Bodenbereich vor einem Gärunterbrecher ist defekt. 

3. Die Seitenverkleidungen der Teigkesseltransportgestelle sind zum Teil aus-
gebrochen. 

Beurteilung 

1. bis 3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
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müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sau-
ber und stets instand gehalten sein. Weiterhin müssen gemäß Art. 4 Abs. 2 
i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 b) VO (EG) Nr. 852/2004 Gegenstände, Armatu-
ren und Ausrüstungen, mit denen Lebensmittel in Berührung kommen so 
gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, dass das Risiko einer Kon-
tamination so gering wie möglich ist. 

 
 

Teilbereich Konditorei, Spülbereich Konditorei, Kleinkomponentenlager 
Konditorei, Froster Konditorei 

Feststellungen 

1. Der Bodenbereich unter der Anschlagmaschine „T[…]“ – ist verschmutzt. 

2. Der Innenbereich des Teigkneters ist zum Teil mit dunklen Belägen verun-
reinigt. 

3. Der Boden des Frosters der Konditorei ist verunreinigt. 

4. Die Spülmaschine ist im Inneren mit rötlichen schleimigen Belägen verun-
reinigt. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein.  

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfi-
ziert werden. Die Reinigung und die Desinfektion müssen so häufig erfol-
gen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht. 

3. Siehe Punkt Nr. 1. 

4. Siehe Punkt Nr. 2. Mit der Spülmaschine werden Gegenstände gereinigt, 
welche im Nachgang wieder in der Lebensmittelproduktion verwendet wer-
den, somit muss die Spülmaschine auch diese Forderung erfüllen. 

 

Teilbereich Verladebereich Tiefkühlhaus, Vorraum Tiefkühlhaus, Durchfahrt 
Tiefkühlhaus, Tiefkühlhaus 

Feststellungen 

Dieser Bereich wurde größtenteils stillgelegt und soll in Gänze ausgegliedert 
werden. Eine Sanierung erfolgt. 

 
 

Teilbereich Kommissionierung kalt 

Feststellungen 

Die Deckenlüftungen/Deckenlüftungsgitter sind verunreinigt. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müssen 
Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und 
stets instand gehalten sein. 

 
 

Teilbereichsübergreifende Feststellungen  
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Feststellungen 

1. Im gesamten Betrieb sind Fliesen-, Decken- und Wandschäden festzustel-
len 

2. Die Silikonverfugungen sind stellenweise defekt. 

3. An schwer zugänglichen Stellen sind Maschinen und Installationen im De-
ckenbereich) zum Teil mit Produktionsrückständen oder Staub verunreinigt. 

Beurteilung 

1. bis 3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, 
sauber und stets instand gehalten sein. 

 
 
Bei den anderen überprüften Teilbereichen ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
 
Kontrollbereich: Halle 1 und Halle 2, Kistenwaschanlage, Mehlsilos, Retouren-
zelt, Außenbereich 
 
Halle 1: Arbeitsvorbereitung/Verwiegung (Laminieranlage), TK-Semmellinie, Kopfan-
lage, Krapfenanlage, Laminieranlage, Verpackungsanlage, Froster, TK-Verpackung, 
Kistenwaschanlage, Mehlsilos, Retourenzelt, Außenbereich, Entsorgung (Container-
platz) 
Halle 2: ehemalige Sozialräume, Teigbandlinie R[…], Semmel–Teigbereitung, R[…] 
Anlage, Brotlinien Sauerteigkühlung, Gärschränke, Bandofen M[…], GU-F[…], GU-
R[…], Semmellinie M[…], Knödelbrotanlage, Verpackung, Versorgungsflur 
 

Teilbereich Halle 1: TK-Laminieranlage Linie 1 

Feststellungen 

1. Das Förderband ist an einigen Stellen beschädigt bzw. gerissen, es steht 
teilweise Material ab. 

2. Im vorderen Bereich sind an der Decke schwarze rasenartige Beläge er-
kennbar. 

3. Kurz vor dem Einlauf in die erste Spiralanlage tropft von einem Aggregat an 
der Decke eine größere Menge Kondenswasser. 

4. An der K[…]-Anlage kleben noch Papiertuchreste von der Reinigung. Im In-
neren sind im Bereich unter der Trichteraufnahme schleimige Verschmut-
zungen erkennbar. 

5. Die Kunststoff-Führungsräder einer Teigmaschine sind abgerieben, es steht 
Material ab. 

6. Die Reinigerstation am Auslauf der ersten Spiral-Gäranlage ist unter der 
Abdeckung sowie an den Düsen verschmutzt. 

7. An der Decke der zweiten Spiral-Gäranlage steht an einem Aggregat Iso-
liermaterial ab. 

8. Am Förderband-Auslauf der zweiten Spiral-Gäranlage hängen Teigreste 
bzw. ist eine beginnende Schimmelablagerung erkennbar. 

9. Das Laugengerät ist im Inneren massiv altverschmutzt. 

10. Die Stühle für die Mitarbeiter an der Anlage sind korrodiert, verschmutzt und  
teilweise defekt. 

Beurteilung 
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1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. II Nr. 1 f) VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Flächen (einschließlich Flächen von Ausrüstungen) in Bereichen, in 
denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, und insbesondere Flächen, die 
mit Lebensmitteln in Berührung kommen, in einwandfreiem Zustand zu hal-
ten und müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren 
sein. Sie müssen entsprechend aus glattem, abriebfestem, korrosionsfes-
tem und nichttoxischem Material bestehen, es sei denn, die Lebensmittelun-
ternehmer können gegenüber der zuständigen Behörde nachweisen, dass 
andere verwendete Materialien geeignet sind. 

2. und 3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. II Nr. 1 c) VO (EG) Nr. 
852/2004 müssen Decken und Deckenkonstruktionen so gebaut und verar-
beitet sein, dass Schmutzansammlungen vermieden und Kondensation, un-
erwünschter Schimmelbefall sowie das Ablösen von Materialteilchen auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden. 

4. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des 
Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen 
Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart konta-
minieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. 

Papiertuchrückstände können in den Teig bzw. das Lebensmittel gelangen 
und dieses somit kontaminieren. 

Weiterhin müssen gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 a) VO 
(EG) Nr. 852/2004 Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen 
Lebensmittel in Berührung kommen, gründlich gereinigt und erforderlichen-
falls desinfiziert werden. Die Reinigung und die Desinfektion müssen so 
häufig erfolgen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht. 

5. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des 
Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen 
Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart konta-
minieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. 

Kunststoffabrieb kann über die Förderanlagen in den Teig bzw. das Le-
bensmittel gelangen und stellt somit eine Kontaminationsgefahr dar. 

6. und 7. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 
852/2004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, sauber und stets instand gehalten sein. 

8. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen, gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfi-
ziert werden. Die Reinigung und die Desinfektion müssen so häufig erfol-
gen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht. 

9. und 10. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 
852/2004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, sauber und stets instand gehalten sein. 

 

Teilbereich Halle 1: Arbeitsvorbereitung/Verwiegung 

Feststellungen 

1. Die Handbrause an der Reinigungsstation ist massiv altverschmutzt. 

2. Der Bodenreinigungsautomat ist im Inneren altverschmutzt. 

3. Im Bereich der Teigbereitung werden in einem Kabelschacht sowie am Bo-
denabfluss lebende und tote Schaben vorgefunden. Die Bodenabflussrinnen 
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sind mit eingetrockneten Teigresten altverschmutzt.  

Beurteilung 

1. und 2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 
852/2004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, sauber und stets instand gehalten sein. 

Hierzu zählen auch die Reinigungsgerätschaften. Eine adäquate, hygieni-
sche Reinigung ist nur mit sauberen Reinigungsgerätschaften möglich. 

3. Siehe Beurteilung Punkt 1. 

Weiterhin sind gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 
852/2004 geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzuse-
hen. 

 

Teilbereich Halle 1: Krapfenanlage 

Feststellungen 

Die Krapfenanlage ist zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht in Betrieb und noch 
nicht gereinigt. Im Bodenbereich des Gärraumes der Anlage werden eine 
Schabe und ein Käfer vorgefunden. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. 
[…] 

 

Teilbereich Halle 1: Semmelanlage 

Feststellungen 

1. Ein Kabelschacht im vorderen Bereich der Anlage und die Leitungszufüh-
rung in den Boden sind altverschmutzt. 

2. Im Gärraum der Anlage werden am Boden mehrere tote Schaben vorgefun-
den. 

3. Im weiteren Verlauf der Anlage befinden sich in den Kabelschächten, die of-
fen direkt über Förderbändern verlaufen, massiv Gespinste. 

4. Der Lüfter des Schaltschranks ist verschmutzt. 

5. An einer Anlagen-Außenwand lösen sich Bestandteile einer Kunststoff-Folie 
ab. 

6. Am Anlagenausgang liegt ein abgenutzter und altverschmutzter Hammer. 

 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. 

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen.  

3. Siehe Beurteilung Punkt 1 und 2. 

4. bis 6. Siehe Beurteilung Punkt 1. 
 

Teilbereich Halle 2: Teigbereitung 

Feststellungen 
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1. Im schmalen Zwischenraum zwischen Halle und Teigbereitung  ist deutlich 
sichtbar Schädlingsbefall (v.a. lebende und tote Schaben) sowie Mäusekot 
festzustellen. 

2. Eine Teigwaage ist unter dem Bodenblech stark mit eingetrockneten Teig-
resten altverschmutzt. 

 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen.  

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. 

 

Teilbereich Halle 2: ehemalige Sozialräume 

Feststellungen 

In diesem nicht mehr genutzten Bereich, der sich wandseitig direkt hinter 
o.g. Zwischenraum befindet, ist deutlich sichtbarer Schabenbefall festzustel-
len. 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen.  

 

Teilbereich 

 

Halle 2: Gärschränke 

Feststellungen 

1. Im Gärschrank vor dem M[…]-Ofen wird eine tote Schabe gefunden. Der 
Boden in diesem Gärschrank ist unsauber. 

2. Die Kühl-/Gärschränke Nr. 1 und 2 weisen an den Ventilatorengittern begin-
nende Rostbildung auf. 

Beurteilung 

1. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. 

Weiterhin sind gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 
852/2004 geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzuse-
hen. 

2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müs-
sen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber 
und stets instand gehalten sein. 

 

Teilbereich Halle 2: Megador-Ofen 

Feststellungen 

1. Die Düsen am Auslauf des Ofens sind innen verschmutzt. 

2. Der Kabelschacht neben dem Auslauf-Förderband ist mit Körnern altver-
schmutzt. 

Beurteilung 

1. und 2. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 
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852/2004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, sauber und stets instand gehalten sein. 

 

Teilbereich Versorgungsflur 

Feststellungen 

Die beiden Wasserspender für die Mitarbeiter sind am Wasserauslauf sowie 
im Bereich der Abtropfgitter verschmutzt. 

Beurteilung 
Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 a) VO (EG) Nr. 852/2004 
müssen Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmit-
tel in Berührung kommen, gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfi-
ziert werden. Die Reinigung und die Desinfektion müssen so häufig erfol-
gen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht. 

 

Teilbereichsübergreifende Feststellungen (Halle 1 und Halle 2) 

Feststellungen 

1. Die Metall-Förderbänder diverser Anlagen (z.B. Spiral-Gäranlagen Linie 1, 
Krapfenanlage, M[…]-Ofen, Brotlinien) weisen an einigen Stellen beschädig-
te bzw. ausgerissene Kettenglieder auf. Teilweise sind die entsprechenden 
Kunststoff-Führungsräder an den Seiten dann ebenfalls abgerieben. 

2. Die Gewebe-Transportbänder weisen an einigen Stellen Beschädigungen in 
Form ausgerissenen Materials auf. 

3. An einer Vielzahl von Zutaten-Rollwagen ist am Deckel das jeweilige Mittel-
scharnier beschädigt bzw. fehlt der innenliegende Metallstift (Bilder 
IMG_0953 und IMG_0955). 

4. Viele Knetkessel weisen am Sockel Lackabsplitterungen oder Beschädigun-
gen auf bzw. sind im unteren Bereich verschmutzt.  

5. Einige Teigkneter weisen im Bodenbereich sowie an den unten liegenden 
Laufrädern ebenfalls Beschädigungen und Verschmutzungen auf. Hinter 
dem Kneter „[…]“ befindet sich ein größerer Fliesenschaden am Boden. 

6. Im gesamten Betrieb werden immer wieder teils massiv beschädigte Back-
bleche vorgefunden. 

7. Es werden diverse Brotkörbe vorgefunden, die beschädigt sind. 

8. An mehreren Stellen sind beschädigte bzw. absplitternde Holzpaletten anzu-
treffen. Auf einer Palette mit lose abgedeckter Apfeltaschen-Füllung befin-
den sich bereits Holzsplitter in den mit Lebensmitteln befüllten Körben. 

Beurteilung 

1. bis 3. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 
852/2004 sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbei-
tung und des Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den 
menschlichen Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. 
derart kontaminieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten 
wäre. 

Weiterhin müssen gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 b) VO 
(EG) Nr. 852/2004 Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen 
Lebensmittel in Berührung kommen so gebaut, beschaffen und instand ge-
halten sein, dass das Risiko einer Kontamination so gering wie möglich ist. 

Sich ablösende Bestandteile von Transportbändern, Backblechen, Brotkör-
ben oder sonstigen produktberührenden Bauteilen stellen eine Kontaminati-
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onsgefahr für die Lebensmittel dar. 

4. und 5. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 
852/2004 müssen Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, sauber und stets instand gehalten sein. 

6. und 7. Siehe Beurteilung Punkt 1 

8. Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des 
Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen 
Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart konta-
minieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. 

      Die Lebensmittel wurden sofort vom Betrieb gesichtet und gesperrt. 
 
 
Bei den anderen überprüften Teilbereichen ergaben sich keine Beanstandungen.  
 
Kontrollbereich Eigenkontrollsystem  
 
Schädlingsbekämpfung, Metalldetektion 
 

Teilbereich Schädlingsbekämpfung 

Feststellungen 

Schabenbefall und auch Mäusekot werden in Halle 1 und Halle 2 festgestellt (siehe 
Feststellungen in Kontrollbereichen). 

Das Schädlingsbekämpfung-Management erfolgt durch eine externe Firma (Fa. 
Fleschhut), welche die entsprechenden Bekämpfungsmaßnahmen durchführt. Zu-
dem engagiert die Fa. Ihle in regelmäßigen Abständen einen unabhängigen Sach-
verständigen für Schädlingsbekämpfung, der den Betrieb kritisch auf Schwachstel-
len bezüglich eines Schädlingsbefalls begutachtet. Aufgrund des letzten Berichtes 
im Dezember 2014 hat die Fa. Ihle die Monitoring Frequenz auf 2x monatlich er-
höht. 

Ergänzend zu dem etablierten System werden kleinere Maßnahmen auch innerbe-
trieblich von der Firma Ihle durch eine in diesem Bereich ausgebildete Fachkraft 
durchgeführt. 

 

Beurteilung 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004 sind ge-
eignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. Gemäß Art. 4 
Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 müssen Betriebsstätten in 
denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und stets instand gehalten sein. 

Die Fa. Ihle unternimmt viele Maßnahmen, um einen Schädlingsbefall zu vermeiden 
und auftretende Schädlinge wirkungsvoll zu bekämpfen. Dennoch treten immer 
wieder Schwachstellen auf, insbesondere Reinigungsdefizite, die das Vorkommen 
von Schädlingen begünstigen. Das etablierte System ist systematisch weiter aus-
zubauen und auf den Bedarf anzupassen um den Befall von Schädlingen auf ein 
unvermeidbares Minimum zu reduzieren. Eine erfolgreiche Schädlingsprävention 
wird im Wesentlichen durch die Kombination von mehreren Faktoren erzielt. Eine 
wichtige Grundvoraussetzung ist die konsequente Einhaltung der Ordnung und 
Sauberkeit im Lebensmittelunternehmen. Die dauerhafte Herstellung von hygieni-
schen Produktions- und Lagerungsbedingungen ist notwendig um Schädlingen die 
Nahrungsquellen zu entziehen. Produktreste, Rohstoffreste, Verpackungsreste und 
organische Abfälle sind deshalb zu vermeiden bzw. zeitnah zu beseitigen. Unhygi-
enische, unordentliche Bereiche, auch selten frequentierte Bereiche im Lebensmit-
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telunternehmen können Schädlingen als Rückzugsmöglichkeit dienen. Auch auf 
entsprechende Sauberkeit im Außenbereich ist zu achten.  
 
 
Abschließende Anmerkungen 
 
Im Rahmen der Kontrolle wurden sämtliche im Betrieb befindlichen Metalldetektoren 
auf ihre Funktionsfähigkeit und die Sensitivität hinsichtlich eines reklamierten Fremd-
körpers (Az.: SE-2617-300-60-V15: magnetischer Metallspan, ca. 10 mm Länge, ca. 
0,5 mm Dicke) überprüft.  
Mit den im Betrieb vorhandenen QM-Prüfkörpern (Ferrous, Stainless 316, Non-
Ferrous, in verschiedenen Größen zwischen 3,5 und 4,5 mm) ergaben sich keine 
Auffälligkeiten. Diese wurden ohne Probleme erkannt und ausgeschleust.  
Der reklamierte Fremdkörper hingegen wurde von keinem der Prüfgeräte detektiert. 
Der Versuch wurde dabei mehrfach wiederholt und die Lage, in der der Fremdkörper 
durchgeschickt wurde, wurde dabei variiert. 
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Feststellungen zum Betrieb Ihle GmbH & Co KG, Friedberg  
 
Betrieb:  Landbäckerei Ihle GmbH & Co. KG 
 Balthasar-Hubmaier-Str. 6 
 86316 Friedberg 
Aktenzeichen:  SE-2617-300-60-V18 
Datum der Kontrolle:  02.12.2015  
Beginn:  9:30 Uhr  
Ende:  12:00 Uhr 
 
Anlass der Kontrolle 
 
Am 23.11.2015 kaufte der Beschwerdeführer eine Nussschnecke in der Bäckereifilia-
le der Bäckerei- ….. in ……... Beim Verzehr dieser Nussschnecke bemerkte der Be-
schwerdeführer zwei kleine Metallstücke, die auf dem  Gebäck in der Glasur oben 
auf lagen. Dies meldete er am 24.11.2015 sowohl der Bäckereifiliale ….. als auch 
der Polizei. Beim reklamierten Produkt handelt es sich um Zukaufsware der Fa. Ihle 
in Friedberg. Die Nussschnecken werden als TK-Ware vertrieben und von der Fa. 
…..ausschließlich glasiert und aufgebacken.  
 
Das endgültige Gutachten des bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit steht noch aus. Bei den Fremdkörpern handelt es sich um ca.   
1,5 cm lange, haarfeine nicht magnetischen Metallspäne, die aufgrund ihrer Größe 
als nicht gesundheitsschädlich, sondern als nicht für den Verzehr durch den Men-
schen geeignet i. S. des Art. 14 Abs. 2b VO (EG) 178/2002 zu beurteilen sind. 

Die betroffene Charge wurde am 14.10.2015 mit MHD 11.04.2016 bei der Fa. Ihle 
am Standort Friedberg produziert. Insgesamt handelt es sich um …Beutel à ..Stück. 
Dies entspricht .. Paletten. Die Auslieferung der Charge erfolgte im Zeitraum von 
17.10.2015 bis 12.11.2015. Zum Zeitpunkt der Kontrolle befand sich somit keine Wa-
re der betroffenen Charge mehr im Lage der Fa. Ihle. Am 28.10.2015 wurden zwei 
Paletten an die Fa. … in …….. geliefert. Die restlichen Paletten gingen an die eige-
nen Filialen und Lebensmittelketten wie …………………………… 

Zeitgleich zur Betriebskontrolle bei der Fa. Ihle in Friedberg fand eine Betriebskon-
trolle der Fa. ….in ……. statt, um die potenzielle Eintragsquelle während der weite-
ren Verarbeitungsschritte untersuchen zu können. 
 
 
Produktionsablauf Nussschnecke 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
Feststellungen vor Ort 
 
Zum Zeitpunkt der Kontrolle wurden an der betroffenen Produktionslinie keine Nuss-
schnecken, sondern Apfeltaschen produziert. Der Produktionsablauf ist vergleichbar. 
Im Rahmen der Kontrolle konnte auf dem Produktionsweg der Eintragsort dieser 
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sehr kleinen Fremdkörper nicht konkretisiert werden. Generell wurden jedoch mehre-
re Orte mit beschädigten Metalloberflächen und somit Fremdkörperpotenzial festge-
stellt. Diese sind vor allem: 

 Diverse oberflächlich beschädigte Walzen (Mehlwalzen, Kalibrierwalzen) an 
der Laminieranlage 

 Materialbeschädigungen der rotierenden Messer und Igelwalze 

 Die Guillotine für die Apfeltaschen hat einen Klingenschaden. Die Guillotine 
für die Nussschnecken wurde ebenfalls begutachtet und hatte augenschein-
lich keine Beschädigungen, war jedoch leicht verbogen. 

 Die Schneckenformung für die Nussschnecken weist Materialabnutzung auf 

 Teilweise Drahtschäden der Metall-Förderbänder. Hier wurden auch defekte 
Kettenglieder festgestellt. 

Einige Materialschäden, z. B. die Schäden an den rotierenden Messern und der  
Igelwalze, sind auf nicht sachgemäßen Umgang des Personals bei Reinigungsarbei-
ten mit den Utensilien zurückzuführen. Die Fa. Ihle muss dringend ihr Personal be-
züglich dem sorgfältigen Umgang mit Ausrüstungsgegenständen schulen. Nur so 
kann das Risiko eines Fremdkörpereintrages minimiert werden. 
Da die Fremdkörper auf der Nussschnecke oben aufliegen, ist es eher wahrschein-
lich, dass der Eintrag erst ab der Schneckenformung erfolgte. Ansonsten wären die 
Metallteilchen aufgrund des Knet- und Walzprozesses im Produkt. Ein potenzieller 
Fremdkörpereintrag ist ab diesem Prozessschritt zum einen durch die materialbe-
schädigte Schneckenformung denkbar. Zum anderen ist es aber auch durchaus 
möglich, dass Metallabrieb der Metallbänder im Gär-, Absteif- oder Frosterturm er-
folgte. Diese Türme sind über Metallförderbänder miteinander zu einem System ver-
bunden. Verwendet werden feinmaschige Edelstahlbänder, die in den Spiraltürmen 
außen auf Kunststoffschienen laufen. Der Antrieb sitzt im jeweiligen Turmkern, der 
von Kunststoffstreben umgeben ist. An diesen Kunstoffstreben fahren die Metallbän-
der aufgrund der Auf- und Abwärtsbewegung kontinuierlich entlang. Dieses kontinu-
ierliche Scheuern der Materialien aufeinander birgt ein gewisses Abriebpotenzial, 
das auch bei gut eingestellten Bändern nicht vollständig verhindert werden kann. Im 
Frosterturm sind, um Eisbildung zu verhindern, zusätzlich noch Edelstahlschienen im 
Antrieb verbaut, somit findet dort sogar eine „Metall auf Metall-Reibung“ statt. Dieser 
potenzielle Eintragsort von Metallfremdkörper kann nur durch regelmäßige Bandkon-
trollen auf ein vertretbares Risiko minimiert werden. 
 
Im Rahmen der Kontrolle wurde ferner der an der Nussschneckenlinie befindliche 
Metalldetektor (Linie 1, CCP 1.1) auf seine Funktionsfähigkeit hin überprüft. 
Der Check mit den im Betrieb vorhandenen QM-Prüfkörpern (Ferrous, Stainless 316, 
Non-Ferrous; in verschiedenen Größen zwischen 3,5 und 4 mm) erfolgt am Anfang, 
in der Mitte und am Ende einer Schicht. Dabei werden die Prüfkörper oben auf den 
Produktbeutel aufgelegt und durchfahren so das Detektionsgerät. Da der Beutel im 
Anschluss ohnehin verworfen wird, wird angeregt die Prüfkörper in die Produktbeutel 
zu geben, um eventuell auftretende Produkteffekte mit zu berücksichtigen. 
Beim Testlauf während der Kontrolle wurde der Non-Ferrous Prüfkörper erst beim 
zweiten Versuch erkannt und ausgeschleust. Beim ersten Versuch erfolgte ein Auss-
schlag des Metalldetektors auf genau 100 %, die Ware wurde allerdings nicht ausge-
schleust. Das durch das Produkt Apfeltasche verursachte Grundsignal lag im Mittel 
zwischen 20 und 25 %, es besteht also noch gewisser Justierungsspielraum am Ge-
rät. Die QS- Leitung muss daher die Sensitivität des Metalldetektors überprüfen und 
eventuell nachjustieren, nur so ist eine zuverlässige Überwachung des kritischen 
Kontrollpunktes möglich. Die reklamierten Fremdkörper wurden erwartungsgemäß 
aufgrund ihrer Größe, Form und Dicke nicht detektiert. Die Wahrscheinlichkeit einer 
Detektion derart kleiner Metallteile ist in Verbindung mit dem reklamierten Produkt 
(Produkteffekt) nach heutigem Stand der Technik auch unter optimalen Bedingungen 
als sehr gering einzustufen. 
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Zusammenfassung 
 
Der Eintragsort der Fremdkörper konnte abschließend nicht eindeutig geklärt wer-
den. Die materialbeschädigte Schneckenformung birgt Fremdkörperpotenzial, es ist 
aber auch ein Fremdkörpereintrag durch Metallabrieb an den Metallbändern in den 
Türmen denkbar. Prinzipiell ist die Fa. Ihle dazu angehalten verstärkt auf Material-
schäden zu achten und dem Personal einen sorgfältigen Umgang mit diversen Aus-
rüstungsgegenständen anzueignen.  
 
Probehnahme: Im Rahmen der Kontrolle wurde keine Probe entnommen. 
 
Zitierte Rechtsvorschriften 
 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1) zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 219/2009 vom 11. März 2009 (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 109). 
 
 
Feststellungen und rechtliche Beurteilung: 
 
Kontrollbereich Produktionslinie Nussschnecke 
 
Teigbereitung, Laminieranlage, Gär-, Absteif- und Frosterturm, Verpackung mit Me-
tallcheck 
 

Teilbereich Laminieranlage 

Feststellungen 

1. Mehrere Mehlwalzen weisen kleinere Materialverletzungen auf. 

2. Die „Schneckenformung“ weist diverse Materialbeschädigungen auf. Am 
Motor ist eine Kühlrippe deutlich beschädigt. 

3. Die Flügelschrauben an der Streifleiste der Nussfüllung sind verrostet und 
unsachgemäß angeschweißt. 

4. Die rotierenden Messer und insbesondere die Igelwalze weisen deutliche 
Materialbeschädigungen auf. Das fahrbare Gestell zur Lagerung dieser 
Messer ist aufgrund des Gewichts deutlich durchgebogen, so dass es wahr-
scheinlich nicht mehr benutzt wird, um diese zur Reinigung zu fahren. 
Wahrscheinlicher ist, dass die Messer anderweitig und womöglich auf den 
Klingen liegend transportiert und gereinigt werden, was Beschädigungen 
deutlich begünstigt. 

5. Die Kalibriereinheit ist an der Metalloberfläche z. T. massiv beschädigt. Dies 
wurde von der Firma durch einen vorausgegangenen Kugellagerschaden 
bei den im Produktionsprozess vorgeschalteten „Faltern“ erklärt. Die damals 
betroffene Ware wurde entsorgt. 

6. Die Guillotine der Apfeltaschen hat einen Klingenschaden. Anmerkung: Die 
Guillotine der Nussschnecken ist ohne Mängel. 

7. Das Material der Kunstoffführung der Croissantstanze ist abgenutzt. Bei 
Nicht-Nutzung fahren die dann produzierten Gebäckstücke zwangsläufig 
immer unter dieser Anlage hindurch. 

 

Beurteilung 
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1. Bis 7. 

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des 
Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen 
Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart konta-
minieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. 

Weiterhin müssen gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 b) VO 
(EG) Nr. 852/2004 Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen 
Lebensmittel in Berührung kommen so gebaut, beschaffen und instand ge-
halten sein, dass das Risiko einer Kontamination so gering wie möglich ist. 

Die Fa. Ihle muss kontinuierlich die Anlagen und Anlagenteile auf sich ablö-
sende und beschädigte Bestandteile überprüfen, um die Kontaminationsge-
fahr für Lebensmittel so gering wie möglich zu halten. Nur so ist es möglich, 
Fremdkörpervorfälle dieser Art zuverlässig zu vermeiden. Zudem müssen 
die Mitarbeiter im Umgang mit den Arbeitsmitteln besser unterwiesen wer-
den. Die z.T. massiven Materialbeschädigungen diverser Anlagenteile sind 
auch auf einen unsachgemäßen Umgang der Geräte durch das Personal 
z.B. bei der Reinigung zurückzuführen. Es wird auch angeregt eine entspre-
chend geeignete und leichtgängige Reinigungsvorrichtung für die Messer 
und Igelwalze zu konstruieren und zu nutzen. 

 

Teilbereich Gär-, Absteif- und Frosterturm 

Feststellungen 

1. Die Metall-Förderbänder weisen an einigen Stellen beschädigte bzw. ausge-
rissene Kettenglieder auf. Teilweise sind die entsprechenden Kunststoff-
Führungsräder an den Seiten dann ebenfalls abgerieben. 

2. Im Bereich der Belaugung (Verbindung zwischen Absteif- und Frosterturm) 
ist das Förderband teilweise verbogen und weist stellenweise deutlichen 
Drahtschäden auf. 

Beurteilung 

1. und 2.  

Gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 VO (EG) Nr. 852/2004 
sind Lebensmittel auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des 
Vertriebs vor Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen 
Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich machen bzw. derart konta-
minieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten wäre. 

Weiterhin müssen gemäß Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. V Nr. 1 b) VO 
(EG) Nr. 852/2004 Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen 
Lebensmittel in Berührung kommen so gebaut, beschaffen und instand ge-
halten sein, dass das Risiko einer Kontamination so gering wie möglich ist. 

Die Firma Ihle muss kontinuierlich die Anlagen und Anlagenteile auf sich ab-
lösende und beschädigte Bestandteile überprüfen, um die Kontaminations-
gefahr für Lebensmittel so gering wie möglich zu halten. Nur so ist es mög-
lich, Fremdkörpervorfälle dieser Art zu vermeiden. 

 

Teilbereich Metalldetektor 

Feststellungen 

Die gefrorenen Produkte werden nach der Verpackung in Plastikbeutel auf 
Metallfremdkörper detektiert. Dreimal pro Schicht findet eine Funktionsprü-
fung der Detektoren mit QM-Prüfkörpern (Ferrous, Stainless 316, Non-
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Ferrous, in verschiedenen Größen zwischen 3,5 und 4,0 mm) statt. Hierbei 
werden die Prüfkörper auf das Produkt gelegt. Bei der Funktionsfähigkeits-
prüfung während der Kontrolle wurde der Prüfkörper Non-Ferrous erst im 
zweiten Durchgang erkannt. 

Beurteilung 

Die Grundvoraussetzung für eine zuverlässige Detektion der Fremdkörper 
ist nur durch sorgfältig eingestellte Geräte möglich. Laut Angabe der QS be-
steht keine geschäftliche Beziehung mehr zwischen der Herstellerfirma der 
Metalldetektoren und der Firma Ihle. Daher überprüft die QS in eigener Zu-
ständigkeit die Geräte und justiert deren Sensitivität. Die Metalldetektion 
wurde als kritischer Kontrollpunkt definiert, somit dient die Detektion dazu, 
die Gefahr durch Metallfremdkörper ab festgelegter Grenzwerte auf ein Mi-
nimum zu reduzieren. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Einstellung der 
Geräte sorgfältig durchgeführt und die Sensitivität dieser in regelmäßigen 
Abständen überprüft wird. Gemäß Art. 5 Abs. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 ha-
ben Lebensmittelunternehmer ein oder mehrere ständige Verfahren, die auf 
den HACCP-Grundsätzen beruhen, einzurichten, durchzuführen und auf-
rechtzuerhalten. Zudem sind gemäß Art. 5 Abs. 2 f) VO (EG) Nr. 852/2004 
regelmäßig durchgeführte Verifizierungsverfahren festzulegen, um festzu-
stellen, ob den Vorschriften gemäß den Buchstaben a) bis e) entsprochen 
wird. 

Hinweis: Da das zu prüfende Produkt selbst einen gewissen Störeffekt auf 
das Detektionsergebnis ausüben kann, sollten zur Prüfmittelüberwachung 
die jeweiligen Prüfkörper im Produkt eingebettet durch die Detektionsein-
richtung geschickt werden. Dies gewährleistet eine ordnungsgemäße Über-
wachung der Detektionseinrichtungen und schließt Produkteffekte mit ein. 

Weiterhin ist eine gelegentliche Prüfung der Sicherungseinrichtungen durch 
das QM mit Fremdkörpern (z. B. andere Maße oder Formen) als den stan-
dardisierten Prüfkörpern eine sinnvolle Maßnahme, um die Funktionsfähig-
keit und Sensitivität der Detektionseinrichtungen zu testen. 

 
 
Kontrollbereich Dokumentenprüfung bez. Fremdkörperfund 
  
Es wurden nur die notwendigen Dokumente der Laminieranlage für den Produktions-
tag geprüft: Reinigung und Desinfektion,  Temperaturüberwachung, Personalschu-
lung,  Rückverfolgbarkeit, Wareneingangskontrolle, HACCP – Konzept, Warenaus-
gangskontrolle 
 
 
Bei den überprüften Teilbereichen ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
 
 
 
  
 














































































































